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Christine Drexler

Den Gefangenen die Entlassung verkünden?
Theologische und soziale Bedeutung Vo  - Gefängnisseelsorge
angesichts offener und verborgener ewaltstrukturen

Gefängnis un Gewalt lıegen in unserTem Denken CN beisammen, zumeist
reilich insofern, als WITr die vielfältigen Formen VO  — Gewalt der inhaftierten
Verbrecher assozlieren. Weniger offensichtlich ıst, ass neben der Gewalt

Häftlingen auch der gesellschaftlich rwünschte Strafvollzug mıiıt dem
Ziel der Resozialisierung strukturell Gewalt gegenüber den Straftätern AaUSs-

übt Dıesem Thema geht Christine Drexler, selbst erfahren in der Gefäng-
nisseelsorge, anhand der Frage ach der theologischen un sozialen Bedeu-
tung dieser Seelsorge ach (Redaktion)

DITZ Instiıtution Gefängnis und INan 65 als ein) Institution bezeichnen, In
hre gesellschaftlıche un  10n der (potenziell) gefährliche, sprich: BC-

walttätige, betrügerische oder in anderer
[an eın Gefängnis betritt, be- Weise für che Gesellschaft untragbare ndi-

viduen (verurteilte Verbrecher/innen) ein-&1bt [Nan_n sıch ın eıne (scheinbar) tremde
Welt, die zumindest auf den ersten Jlıc geschlossen werden, WwWas gleichzeıltig be-

den gutbürgerlichen Daseimstformen deutet, dass SıeE AUS dem gesellschaftlichen
tiefst wıderspricht. Man tindet sıch mıt en (fast gänzlich) ausgeschlossen sind.

Die wesentlichen Kennzeichen der NstitLl-ungewohnten Abläufen konfrontiert, die
teıils seltsam, ennn nıcht skurrıl, t10n efängnis lassen siıch wıe tolgt be-
und offensichtlich der spezifischen Urga- schreiben: disziplinierende Überwachung,
nısationsform der Institution Gefängnis strenge Verwaltung (feste Regeln und Ab-
entspringen, dessen oberste Prinzıplen aufe, ECNAaAUE Dokumentation er re1g-
sıch die Aspekte Sicherheit, Ruhe und Nnisse und Verhaltensweisen etc.), hierar-
Ordnung konzentrieren. Darüber hinaus chisch Organisiertes Personal ( Justizwache-
kommt INan mıt (einer bestimmten Facet- beamte und -beamtinnen) und eine es
te) der Welt des Verbrechens und der Stra- bestimmende Architektur (bestehend aAUS

fe in Kontakt, wWwWas nicht AMUur Verunsiche- Zellen, Gängen, vergitterten Fenstern, VOI-

IunNng, sondern manchmal auch Irrıtation schlossenen Türen etc.) Die Inhaftierten,
und Abwehr, Ja Abscheu auslösen kann. die eine solche Institution bevölkern, sınd

'ollte das Gefängnis kurz zunächst als Vereinzelte charakterisie-
sammengefasst beschreiben, könnte ren,; die gemä ihrer traftat bzw. entspre-

Nur A Rande soll erwähnt werden, dass letztlich uch die Justizwachebeamt/inn/en und
sonstigen Miıtarbeiter/innen Von dieser strukturellen Vereinzelung insofern betroffen sınd, als
das erstie und wichtigste Kriterium in der Zusammenarbeit dıe hierarchische Struktur, ın cdiıe
jede/r Einzelne eingebunden ıst Formen Von Teamarbeit [1UT schr edingt und UTr in zweıter
LimnıJe zulässt.
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Den Gefangenen die Entlassung verkünden? 
Theologische und soziale Bedeutung von Gefängnisseelsorge 
angesichts offener und verborgener Gewaltstrukturen 

• Gefängnis und Gewalt liegen in unserem Denken eng beisammen, zumeist 
freilich insofern, als wir die vielfältigen Formen von Gewalt der inhaftierten 
Verbrecher assoziieren. Weniger offensichtlich ist, dass neben der Gewalt 
unter Häftlingen auch der gesellschaftlich erwünschte Strafvollzug mit dem 
Ziel der Resozialisierung strukturell Gewalt gegenüber den Straftätern aus­
übt. Diesem Thema geht Christine Drexler, selbst erfahren in der Gefäng­
nisseelsorge, anhand der Frage nach der theologischen und sozialen Bedeu­
tung dieser Seelsorge nach. (Redaktion) 

1. 	 Die Institution Gefängnis und 
ihre gesellschaftliche Funktion 

Sobald man ein Gefängnis betritt, be­
gibt man sich in eine (scheinbar) fremde 
Welt, die - zumindest auf den ersten Blick 
- den gutbürgerlichen Daseinsformen zu­
tiefst widerspricht. Man findet sich mit 
ungewohnten Abläufen konfrontiert, die 
teils seltsam, wenn nicht skurril, anmuten 
und offensichtlich der spezifischen Orga­
nisationsform der Institution Gefängnis 
entspringen, dessen oberste Prinzipien 
sich um die Aspekte Sicherheit, Ruhe und 
Ordnung konzentrieren. Darüber hinaus 
kommt man mit (einer bestimmten Facet­
te) der Welt des Verbrechens und der Stra­
fe in Kontakt, was nicht nur Verunsiche­
rung, sondern manchmal auch Irritation 
und Abwehr, ja Abscheu auslösen kann. 

Wollte man das Gefängnis kurz zu­
sammengefasst beschreiben, so könnte 

man es als eine Institution bezeichnen, in 
der (potenziell) gefährliche, sprich: ge­
walttätige, betrügerische oder in anderer 
Weise für die Gesellschaft untragbare Indi­
viduen (verurteilte Verbrecher/innen) ein­
geschlossen werden, was gleichzeitig be­
deutet, dass sie aus dem gesellschaftlichen 
Leben (fast gänzlich) ausgeschlossen sind. 
Die wesentlichen Kennzeichen der Institu­
tion Gefängnis lassen sich wie folgt be­
schreiben: disziplinierende Überwachung, 
strenge Verwaltung (feste Regeln und Ab­
läufe, gen aue Dokumentation aller Ereig­
nisse und Verhaltensweisen etc.), hierar­
chisch organisiertes Personal (Justizwache­
beamte und -beamtinnen) und eine alles 
bestimmende Architektur (bestehend aus 
Zellen, Gängen, vergitterten Fenstern, ver­
schlossenen Türen etc.). Die Inhaftierten, 
die eine solche Institution bevölkern, sind 
zunächst als Vereinzelte zu charakterisie­
ren, I die gemäß ihrer Straftat bzw. entspre-

Nur am Rande soll erwähnt werden, dass letztlich auch die Justizwachebeamtlinn/en und 
sonstigen Mitarbeiterlinnen von dieser strukturellen Vereinzelung insofern betroffen sind, als 
das erste und wichtigste Kriterium in der Zusammenarbeit - die hierarchische Struktur, in die 
jede/r Einzelne eingebunden ist - Formen von Teamarbeit nur sehr bedingt und nur in zweiter 
Linie zulässt. 



173Drexler/Den Gefangenen die Entlassung verkünden?

chend dem Gerichtsurteil jenen Maßl‘hlh- die Grundstruktur der benthamschen
[HOCMN ausgesetzt werden sollen), Von de- een bzw. der Vorschläge seıner Vorläu-
nen begründeter Weiıse annımmt, ter und Nachfolger in den Organısations-
dass s1e eiıner erfolgreichen Resozialısie- tormen e1Nes Gefängnisses erkennen, wıe

ten M Foucault In seiner Stuclie zeigt.
Das Gefängnis(system) ın der heut1i- Das Gefängnis ıst ıhm zufolge eın Dis-

genN Form ıst eine recht Junge Erfindung, ziplinarapparat VOonNn umfassender Strenge,
die sıch erst amı Übergang VOo 18 Zum der auf drei zentralen Prinziplen beruht
Jh durchsetzen konnte“‘, auch wenn CS uns Isoherung, verpflichtender Arbeit und fle-

erscheint, als ob 05 kaum eine Alterna- er Strafbemessung und die Aufgabe
hat, eın Indıviduum muittels lückenlosertive dazu gäbe Das ideale Modell eines

Gefängnisses als Besserungsanstalt (in Erziehungsmafßnahmen umzuformen,
heutiger Sprache: Resozlalisierungsein- 65 schließlich wieder der Gesellscha e1n-
richtung) ist das Panopticon, zugliedern.' Die Isolierung der Häftlinge
das Ende des Von Bentham ent- dient zunächst dazu, Komplizenschaft Z

wickelt wurde.‘ Wenngleich NUur e1n Teil unterbinden bzw. Komplottbildungen Z

vermeıden. Darüber hınaus INUSS s1ie auchder gegenwärtigen Gefängnisse nach die-
sc  Z chema erbaut und Was noch ent- als eın posıtıves Instrument der individu-
scheidender 1st die Strenge des dahinter ellen Umformung angesehen werden: Ei-
liegenden Diszıplinierungs- b7zw Besse- nerseits coll die mıiıt der Isolierung einher-
rungskonzeptes wohl nıcht vollständig ehende Einsamkeıt den Inhaftierten 7Ur

umgesetzt wurde, lässt sich trotzdem Konfrontation muıt sSe1INeM eigenen (EeWI1S-

Foucault beschreibt mmMıt akrıbischer Genautgkeit, WIC der Übergang OIn alten 5ystem der
körperlichen Züchtigungen (ın dem (das Einsperren in den Kerker a7u da WAäfTt, den/die

Bestrafende/n Hir die Dauer des Gerichtsverftahrens bzw. bıis ZU!r Vollstreckung der Strafe Z7ur

Verfügung halten) zZu egeszug des Gefängnisses als nahezu alleiniger Orım der Strafe, dıie
Besserung (und ın weıterer Folge Resozialisierung) genannt wird, VOr sich Ist

vgl Mıchel Foucault, Überwachen un Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/M

Ihe architektonische Gestalt des Panopticon wurde von Bentham s() konzipiert, ass 6S für
verschiedene Sorten Von abweichenden bzw. ! formenden) Individuen eingesetzt werden
könnte: für Kranke, IrTe, Kinder, Arbeiter und ben uch für Sträflinge. „Sein Prinzip173  Drexler/Den Gefangenen die Entlassung verkünden?  chend dem Gerichtsurteil jenen Maßnah-  die Grundstruktur der benthamschen  men ausgesetzt werden (sollen), von de-  Ideen (bzw. der Vorschläge seiner Vorläu-  nen man begründeter Weise annimmt,  fer und Nachfolger) in den Organisations-  dass sie zu einer erfolgreichen Resozialisie-  formen eines Gefängnisses erkennen, wie  rung führen.  M. Foucault in seiner Studie zeigt.  Das Gefängnis(system) in der heuti-  Das Gefängnis ist ihm zufolge ein Dis-  gen Form ist eine recht junge Erfindung,  ziplinarapparat von umfassender Strenge,  die sich erst am Übergang vom 18. zum 19.  der auf drei zentralen Prinzipien beruht —  Jh, durchsetzen konnte‘, auch wenn es uns  Isolierung, verpflichtender Arbeit und fle-  so erscheint, als ob es kaum eine Alterna-  xibler Strafbemessung — und die Aufgabe  hat, ein Individuum mittels lückenloser  tive dazu gäbe. Das ideale Modell eines  Gefängnisses als Besserungsanstalt (in  Erziehungsmaßnahmen umzuformen, um  heutiger Sprache: Resozialisierungsein-  es schließlich wieder der Gesellschaft ein-  richtung) ist das so genannte Panopticon,  zugliedern.‘ Die Isolierung der Häftlinge  das Ende des 18. Jh. von J. Bentham ent-  dient zunächst dazu, Komplizenschaft zu  wickelt wurde.‘ Wenngleich nur ein Teil  unterbinden bzw. Komplottbildungen zu  vermeiden. Darüber hinaus muss sie auch  der gegenwärtigen Gefängnisse nach die-  sem Schema erbaut und — was noch ent-  als ein positives Instrument der individu-  scheidender ist — die Strenge des dahinter  ellen Umformung angesehen werden: Ei-  liegenden Disziplinierungs- bzw. Besse-  nerseits soll die mit der Isolierung einher-  rungskonzeptes wohl nicht vollständig  gehende Einsamkeit den Inhaftierten zur  umgesetzt wurde, so lässt sich trotzdem  Konfrontation mit seinem eigenen Gewis-  +  M. Foucault beschreibt mit akribischer Genauigkeit, wie der Übergang vom alten System der  körperlichen Züchtigungen (in dem das Einsperren in den Kerker v. a. dazu da war, um den/die  zu Bestrafende/n für die Dauer des Gerichtsverfahrens bzw. bis zur Vollstreckung der Strafe zur  Verfügung zu halten) zum Siegeszug des Gefängnisses als nahezu alleiniger Form der Strafe, die  nun Besserung (und in weiterer Folge Resozialisierung) genannt wird, vor sich gegangen ist  (vgl. Michel Foucault, Überwachen und Strafen, Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/M.  1995  Die architektonische Gestalt des Panopticon wurde von Bentham so konzipiert, dass es für  verschiedene Sorten von (abweichenden bzw. zu. formenden) Individuen eingesetzt werden  könnte: für Kranke, Irre, Kinder, Arbeiter und eben auch für Sträflinge. „Sein Prinzip ...: an der  Peripherie ein ringförmiges Gebäude; in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durch-  brochen ist, welche sich nach der Innenseite des Ringes öffnen; das Ringgebäude ist in Zellen  unterteilt, von denen jede durch die gesamte Tiefe des Gebäudes reicht; sie haben jeweils zwei  Fenster, eines nach innen, das auf die Fenster des Turms gerichtet ist, und eines nach außen, so  daß die Zelle auf beiden Seiten von Licht durchdrungen wird. Es genügt demnach, einen Auf-  seher im Turm aufzustellen und in jeder Zelle einen Irren, einen Kranken, einen Sträfling, einen  Arbeiter oder einen Schüler unterzubringen. Vor dem Gegenlicht lassen sich vom Turm aus die  kleinen Gefangenensilhouetten in den Zellen des Ringes genau ausnehmen. (...) Jeder ist an  seinem Platz sicher in eine Zelle eingesperrt, wo er dem Blick des Aufsehers ausgesetzt ist; aber  die seitlichen Mauern hindern ihn daran, mit seinen Gefährten in Kontakt zu treten. (...) Sind  die Gefangenen Sträflinge, so besteht keine Gefahr eines Komplottes, eines kollektiven Aus-  bruchsversuchs, neuer verbrecherischer Pläne für die Zukunft, schlechter gegenseitiger Ein-  fMüsse;  “ ( Foucault, Überwachen [s. Anm. 2], 256£).  Dies ist einer der gravierenden Unterschiede zum feudalen System, in dem das Verbrechen samt  dem Verbrecher ausgelöscht wurde bzw. werden sollte, um die Ordnung wieder herzustellen  bzw. zu gewährleisten,der
Peripherie C1n ringförmıges (Gebäude: ın der Mıtte Cin Jurm, der VOI breiten Fenstern urch-
rochen st, welche ıch nach der Innenseinte des Rınges öffnen: das Ringgebäude ıst ın Zellen
unterteilt, ON denen jede durch die Tiete des CDaudes reicht: SIC haben jeweils Zzweı
Fenster, eines ach iInnen, das auf die Fenster des Jurms gerichtet E  SL, und einNes nach aufßen, s
daß die Zelle auf beiden Seiten VOMN Licht durchdrungen wird FS genügt demnach, einen Auf-
seher ım Jurm aufzustellen und ın jeder 7 elle einen Irren, einen Kranken: einen Sträfling, einen
Arbeiter oder einen Cchüler unterzubringen. Vor dem Gegenlıcht lassen sıch VOo Turm AaUs die
kleinen Gefangenensilhouetten ın den Zellen des Rınges SCNAU ausnehmen. eder ıst
seinem Platz sıcher in ıne Zelle eingesperTtt, Wo dem Blick des Aufsehers ausgesetzlt 1ST; ber
dAie seitlichen Mauern indern ıhn daran, mit seinen Gefährten in Kontakt Zu treien Sınd
die Gefangenen Sträflinge, esteht keine Gefahr eiNes Komplottes, e1Nes kollektiven Aus-
bruchsversuchs, NCeUCT verbrecherischer Pläne für die Zukunft, schlechter gegenseiltiger Eın-
tlüsse: üt ( Foucault, Überwachen IS Anm
Dies ist einer der gravierenden Unterschiede ZU eudalen 5System, in dem das Verbrechen samı!
dem Verbrecher ausgelöscht wurde DZW. werden sollte, U die Ordnung wieder herzustellen
bzw. gewährleisten,

173 Drexler/Den Gefangenen die Entlassung verkünden? 

chend dem Gerichtsurteil jenen Maßnah­
men ausgesetzt werden (sollen), von de­
nen man begründeter Weise annimmt, 
dass sie zu einer erfolgreichen Resozialisie­
rung führen. 

Das Gefängnis(system) in der heuti­
gen Form ist eine recht junge Erfindung, 
die sich erst am übergang vom 18. zum 19. 
Jh. durchsetzen konnte ' , auch wenn es uns 
so erscheint, als ob es kaum eine Alterna­
tive dazu gäbe. Das ideale Modell eines 
Gefängnisses als Besserungsanstalt (in 
heutiger Sprache: Resozialisierungsein­
richtung) ist das so genannte Panopticon, 
das Ende des 18. Jh. von J. Bentham ent­
wickelt wurde.' Wenngleich nur ein Teil 
der gegenwärtigen Gefängnisse nach die­
sem Schema erbaut und - was noch ent­
scheidender ist - die Strenge des dahinter 
liegenden Disziplinierungs- bzw. Besse­
rungskonzeptes wohl nicht vollständig 
umgesetzt wurde, so lässt sich trotzdem 

die Grundstruktur der benthamschen 
Ideen (bzw. der Vorschläge seiner Vorläu­
fer und Nachfolger) in den Organisations­
formen eines Gefängnisses erkennen, wie 
M. Foucault in seiner Studie zeigt. 

Das Gefängnis ist ihm zufolge ein Dis­
ziplinarapparat von umfassender Strenge, 
der auf drei zentralen Prinzipien beruht ­
Isolierung, verpflichtender Arbeit und fle­
xibler Strafbemessung - und die Aufgabe 
hat, ein Individuum mittels lückenloser 
Erziehungsrnaßnahmen umzuformen, um 
es schließlich wieder der Gesellschaft ein­
zugliedern: Die Isolierung der Häftlinge 
dient zunächst dazu, Komplizenschaft zu 
unterbinden bzw. Komplottbildungen zu 
vermeiden. Darüber hinaus muss sie auch 
als ein positives Instrument der individu­
ellen Umformung angesehen werden: Ei­
nerseits soll die mit der Isolierung einher­
gehende Einsamkeit den Inhaftierten zur 
Konfrontation mit seinem eigenen Gewis-

M. FoucauLt beschreibt mit akribischer Genauigkeit, wie der Übergang vom alten System der 
körperlichen Züchtigungen (in dem das Einsperren in den Kerker v. a. dazu da war, um den/die 
zu Bestrafende/n für die Dauer des Gerichtsverfahrens bzw. bis zur Vollstreckung der Strafe zur 
Verfügung zu halten) zum Siegeszug des Gefängnisses als nahezu alleiniger Form der Strafe, die 
nun Besserung (und in weiterer Folge Resozialisierung) genannt wird, vor sich gegangen ist 
(vgl. Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/M. 
" 1995). 
Die architektonische Gestalt des Panopticon wurde von Bentham so konzipiert, dass es für 
verschiedene Sorten von (abweichenden bzw. zu formenden) Individuen eingesetzt werden 
könnte: für Kranke, Irre, Kinder, Arbeiter und eben auch für Sträflinge. "Sein Prinzip . .. : an der 
Peripherie ein ringförmiges Gebäude; in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durch­
brochen ist, welche sich nach der Innenseite des Ringes öffnen; das Ringgebäude ist in Zellen 
unterteilt, von denen jede durch die gesamte Tiefe des Gebäudes reicht; sie haben jeweils zwei 
Fenster, eines nach innen, das auf die Fenster des Turms gerichtet ist, und eines nach außen, so 
daß die Zelle auf beiden Seiten von Licht durchdrungen wird. Es genügt demnach, einen Auf­
seher im Turm aufzustellen und in jeder Zelle einen Irren, einen Kranken, einen Sträfling, einen 
Arbeiter oder einen Schüler unterzubringen. Vor dem Gegenlicht lassen sich vom Turm aus die 
kleinen Gefangenensilhouetten in den Zellen des Ringes genau ausnehmen. ( ... ) Jeder ist an 
seinem Platz sicher in eine Zelle eingesperrt, wo er dem Blick des Aufsehers ausgesetzt ist; aber 
die seitlichen Mauern hindern ihn daran, mit seinen Gefährten in Kontakt zu treten. ( . . . ) Sind 
die Gefangenen Sträflinge, so besteht keine Gefahr eines Komplottes, eines kollektiven Aus­
bruchsversuchs, neuer verbrecherischer Pläne für die Zukunft, schlechter gegenseitiger Ein­
flüsse; ... " (Foucault, Überwachen [so Anm. 2], 256f). 
Dies ist einer der gravierenden Unterschiede zum feudalen System, in dem das Verbrechen samt 
dem Verbrecher ausgelöscht wurde bzw. werden sollte, um die Ordnung wieder herzustellen 
bzw. zu gewährleisten. 
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SCT)] zwingen und S3 ANSCMECSSCHNEN ständigen Verlaufsgesetzen, die ihrerseits
Schuldeinsicht führen Andererseits gehört Maßlßnahmen erfordern, welche erst nach
die [solierung den ersten und wichtig- dem Urteil ergriffen werden können, be-
sten Bedingungen für die totale Unterwer- ziehen S1E sıch doch 1Ur mehr mittelbar
fung eiıne unverzichtbare Voraussetzung und iındirekt auf dıe Gesetzesübertretung,
für die erfolgreiche Transformation, Um in jedem einzelnen Fall eine ANSECEINECS-
Foucault. DITS Arbeıt ist ın der Haft Velr- sCHE ‚Gestaltung‘ der Strafe gewährleis-
pflichtend vorgesehen und stellt ın Verbin- ten, bedarf zudem eines möglichst exak-
dung mıit der Isolierung einen zusätzlichen ten 1ssens über die betreffende Person
und wesentlichen Umtormungsfaktor dar. sOWI1e über den Z erwartenden bzw. be-
indem sıie dıe Prinzipien VON Ordnung reıits geleisteten Besserungserfolg. AaZu 1st
und Regelmäßigkeit etabliert. Ihhe Häftlin- eın umfassendes Dokumentationssystem

erforderlich. Das V hessernde Ndıvıdu-SC werden durch die Arbeit (Sowı1e Urc!
die damit einhergehende Zeiteinteilung) ıst somıt eın erkennendes Indivi-
geregelten Strukturen angepasst und siınd duum, un 7wWar nıcht [1UT ım Zuge der
dazu angehalten, sıch innerlich (wieder) Wahrheitsfindung bei der Gerichtsver-
daran Zzu gewöhnen, Der Lohn dient als andlung hinsichtlich seiner Tat, sondern
Madfßstab für den Erfolg der individuellen weil die Haftstrafe als gute Gelegenheit für
Umformung und wird als Anreız, eifrıg eine positiv-nützliche Maodifikation des
daran mitzuwirken, betrachtet. Das dritte Häftlings dienen soll Foucault spricht
und vielleicht schwerstwiegende rund- in seiner ausführlichen Darstellung der
prinzıp heißt flexible Strafbemessung. Es panoptischen Anlage davon, dass ein/e In-
andelt sıch dabeı uUum Verfahren, welche haftierte/r steits Objekt vielfältiger Infor-
die IM Gerichtsurteil festgelegte Haftstrafe matıonen, nmıemals aber Subjekt in einem
differenzieren D7ZW. geradezu ‚korrigieren', Kommunikationsprozess ıst
wıe Foucault N ausdrückt. Unter Berück-

Gewalt- und Machtstrukturensichtigung der chwere der Tat und ihrer
Umstände, VOT allem aber Im Blick auf den ım Gefängnis
konkreten Verlauf der trafe, sprich: auf
den Erfolg der Besserungsmaßnahmen, Will) 1U “  . — Instıtution Gefäng-
kann die faktische |)auer der Haft be- NIS daraufhin befragen, Vo  - welchen Foar-
trächtliıchen Modifizierungen unterliegen. mmMen der Gewalt 1E epragt ist bzw. welche

Wenn das Gefängnis als umfassende Gewaltstrukturen darın wirksam sind,
Besserungsmaßnahme fungieren soll, dann [T1USS angeben können), Wa

dann CS Möglichkeiten 7Ur eriu- damit gemeınnt Ist; Nan VOnNn (jewalt
BUNg haben, die dafür wirkliche Anreize spricht Deshalb co]] zunächst der Versuch
bieten. Deshalb olg s weitgehend eigen- nie  men werden, auf ıne vOoO  vn Han-

Vgl Foucault, Überwachen (s Anm. 2 N 257 Selbst den moöodernen Resozialisierungs-
mafßnahmen beispielsweise auc| die das Prinzip der Isolierung überschreitende (Quasi-
Verpflichtung ZUr Teilnahme A Gruppenveranstaltungen gehört (und die Weigerung, daran
teilzunehmen, negatıv Buche schlägt), sınd diese wiederum ın subtile Formen der Über
wachung un Disziplinierung eingebunden, ass {an sıch tragen I1NUSS, ob 1INCe wirklich
offene Gesprächsatmosphäre möglich st, jede/r ın erstier Linmie darauf bedacht Ist. sıch In
1NDI1C auf das nächste Gutachten, das beispielsweise ber 1Ne trühzeitige Entlassung
efinden hat möglıchst sprich angepasst) präsentieren,
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sen zwingen und so zur angemessenen 
Schuldeinsicht führen. Andererseits gehört 
die Isolierung zu den ersten und wichtig­
sten Bedingungen für die totale Unterwer­
fung - eine unverzichtbare Voraussetzung 
für die erfolgreiche Transformation, so 
Foucault. Die Arbeit ist in der Haft ver­
pflichtend vorgesehen und stellt in Verbin­
dung mit der Isolierung einen zusätzlichen 
und wesentlichen Umformungsfaktor dar, 
indem sie die Prinzipien von Ordnung 
und Regelmäßigkeit etabliert. Die Häftlin­
ge werden durch die Arbeit (sowie durch 
die damit einhergehende Zeiteinteilung) 
geregelten Strukturen angepasst und sind 
dazu angehalten, sich innerlich (wieder) 
dar an zu gewöhnen. Der Lohn dient als 
Maßstab für den Erfolg der individuellen 
Umformung und wird als Anreiz, eifrig 
daran mitzuwirken, betrachtet. Das dritte 
und vielleicht schwerstwiegende Grund­
prinzip heißt flexible Strafbemessung. Es 
handelt sich dabei um Verfahren, welche 
die im Gerichtsurteil festgelegte Haftstrafe 
differenzieren bzw. geradezu ,korrigieren', 
wie Foucault es ausdrückt. Unter Berück­
sichtigung der Schwere der Tat und ihrer 
Umstände, vor allem aber im Blick auf den 
konkreten Verlauf der Strafe, sprich: auf 
den Erfolg der Besserungsmaßnahmen, 
kann die faktische Dauer der Haft be­
trächtlichen Modifizierungen unterliegen. 

Wenn das Gefängnis als umfassende 
Besserungsmaßnahme fungieren soll, 
dann muss es Möglichkeiten zur Verfü­
gung haben, die dafür wirkliche Anreize 
bieten. Deshalb folgt es weitgehend eigen­

ständigen Verlaufsgesetzen, die ihrerseits 
Maßnahmen erfordern, welche erst nach 
dem Urteil ergriffen werden können, be­
ziehen sie sich doch nur mehr mittelbar 
und indirekt auf die Gesetzesübertretung. 
Um in jedem einzelnen Fall eine angemes­
sene ,Gestaltung' der Strafe zu gewährleis­
ten, bedarf es zudem eines möglichst exak­
ten Wissens über die betreffende Person 
sowie über den zu erwartenden bzw. be­
reits geleisteten Besserungserfolg. Dazu ist 
ein umfassendes Dokumentationssystem 
erforderlich. Das zu bessernde Individu­
um ist somit ein zu erkennendes Indivi­
duum, und zwar nicht nur im Zuge der 
Wahrheitsfindung bei der Gerichtsver­
handlung hinsichtlich seiner Tat, sondern 
weil die Haftstrafe als gute Gelegenheit für 
eine positiv-nützliche Modifikation des 
Häftlings dienen soll. M. Foucault spricht 
in seiner ausführlichen Darstellung der 
panoptischen Anlage davon, dass einte In­
haftiertelr stets Objekt vielfältiger Infor­
mationen, niemals aber Subjekt in einem 
Kommunikationsprozess ist. 5 

2. 	 Gewalt- und Machtstrukturen 
im Gefängnis 

Will man nun die Institution Gefäng­
nis daraufhin befragen, von welchen For­
men der Gewalt sie geprägt ist bzw. welche 
Gewaltstrukturen darin wirksam sind, 
dann muss man angeben (können), was 
damit gemeint ist, wenn man von Gewalt 
spricht. Deshalb soll zunächst der Versuch 
unternommen werden, auf eine von Han-

Vgl. Foucault, Überwachen (s. Anm. 2), 257. Selbst wenn zu den modernen Resozialisierungs­
maßnahmen beispielsweise auch die - das Prinzip der Isolierung überschreitende - Quasi­
Verpflichtung zur Teilnahme an Gruppenveranstaltungen gehört (und die Weigerung, daran 
teilzunehmen, negativ zu Buche schlägt), sind diese wiederum in subtile Formen der Über­
wachung und Disziplinierung eingebunden, so dass man sich fragen muss, ob eine wirklich 
offene Gesprächsatmosphäre möglich ist, wo jede/r in erster Linie darauf bedacht ist, sich - im 
Hinblick auf das nächste Gutachten, das beispielsweise über eine frühzeitige Entlassung zu 
befinden hat - möglichst gut (sprich: angepasst) zu präsentieren. 
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nah Arendt entwickelte Definition [ chitektur eic eine pgrößere Anzahl
kurrieren:" Für Arendt 1st (Jewalt „durc von Individuen VO:  Cn wird, die alle
ihren instrumentalen Charakter gekenn- das leiche Bestreben teilen die Wiederer-
zeichnet  n7 da s1e sich bestimmter angung der TeiıNne Fragen 1ın mındestens
erkzeuge edient, 4A15 Ziel gelan- Zzwel Richtungen bleiben damıit allerdings
pen S1e ıst 1ın gewW1SsSser Weise VOon der Zahl zunächst en a} Welchen Stellenwert
derer unabhängig, die daran beteiligt sind en ın dieser Perspektive jene orgänge

BanzZ 1 Gegenteil Zur Macht, die der bzw. Ereignisse; die In der Alltagssprache
menschliıchen Fähigkeit entspricht, „sıch mıiıt EW bezeichnet werden: aggressıve
mıt anderen zusammenzuschließen und Auseinandersetzungen zwischen nhaftier-
Im Einvernehmen mif ihnen handeln“* ten, atlıche Angriffe VON Inhafberten auf
Macht 1st adurch charakterisiert, dass s1e Gefängnispersonal, die mıl Körperverlet-
immer einer Mehrzahl VONn Individuen ZUNg oder Totschlag enden '“ Übergriffe
kommt, mithin lange existiert, uUurc Justizwachebeamte b7zw. .beamtın-
wıe die entsprechende (Gruppe besteht. Nen (unbeliebte., aufsässige) Inhaf-
und einem/einer Einzelnen 1Ur insofern tierte etc.* ann [an die Justizwache-
zukommen kann, als diese/r VOI mehreren beamt/inn/en schlichtweg als jene ıdenti-
anderen ‚ermächtigt‘ wurde. Pomrmtiert fizieren, die mıt bestimmten Instrumen-
schreibt Arendt „Der FExtremftall der tarıen die nhaftiıerten vorgehen ?
ac ıst gegeben In der Konstellation: Muss nıcht auf einer anderen ene angc-
Alle Einen, der Extremfall der Ge- und auch die olle der Gesellschaft
alt in der Konstellation: Finer Alle. €]1 mitbedacht werden?
Und das etztere ist ohne Werkzeuge, das Im 1C auf die rage assen sıch
el ohne Gewaltmittel niemals mMÖg- bei Arendt durchaus Anhaltspunkte fin-
hu den Die Auflehnung der Student/inn/en

Unter Voraussetzung der Annahme, das ‚Establishment‘ äußerte sıch
die Arendtsche Begrifflichkeit könne II iıhrer Analyse zufolge nıcht AUrTr 1ın Macht-
Hinblick auf den gegenwärtigen rafvall- bekundungen (frıedliche Demonstratio-
ZUg eine geW1Ssse Relevanz für sıch bean- ANEeN, die tallweise auch mıt affen-
spruchen, legt sıch folgender chluss nahe: gewalt VOTZCHANSCH wurde), sondern auch
Die Disziplinarınstitution Gefängnis stellt ın Gewaltakten die Übermacht der

sıch schon eın olches Gewaltmuittel dar, herrschenden Gesellschaftsordnung e1-
insotern s1ie als Einrichtung charakteri- Repräsentanten des ‚5ystems’).
sıieren st, in der mittels eines ausgeklügel- Möchte mMan den Versuch WagcCN, dies auft
ten Instrumentarıums VOon Regeln und Ar- die Sıtuation 1Im Gefängnis übertragen,

Vgl Hannah Arendt, Macht und Gewalt, München (Original: Hanrıch Arendt, (In Vio-
lence, New 'ork
Arendt, Gewalt (S Anm 6);
Ebd.,
Ebd., 45 (Hervorhebung IM Orıginal).

10 Fs andelt ıch € 1Ine reale Gefahr, mıt der sıch wohl jede/T Gefängnisseelsorger/in
einmal auseinandersetzen
In den Vorgängen mM Zusammenhang miıt den Student/inn/enunruhen der späten 600er Jahre
des J hndet Arendt zweifellos manche der sprechendsten Beispiele Hır ihre Macht- bzw.
Gewalttheorie.
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nah Arendt entwickelte Definition zu re­
kurrieren: 6 Für Arendt ist Gewalt "durch 
ihren instrumentalen Charakter gekenn­
zeichnet" 7, da sie sich stets bestimmter 
Werkzeuge bedient, um ans Ziel zu gelan­
gen. Sie ist in gewisser Weise von der Zahl 
derer unabhängig, die daran beteiligt sind 
- ganz im Gegenteil zur Macht, die der 
menschlichen Fähigkeit entspricht, "sich 
mit anderen zusammenzuschließen und 
im Einvernehmen mit ihnen zu handeln" ' . 
Macht ist dadurch charakterisiert, dass sie 
immer einer Mehrzahl von Individuen zu­
kommt, mithin genau so lange existiert, 
wie die entsprechende Gruppe besteht, 
und einemieiner Einzelnen nur insofern 
zukommen kann, als diese/r von mehreren 
anderen ,ermächtigt' wurde. Pointiert 
schreibt Arendt: "Der Extremfall der 
Macht ist gegeben in der Konstellation: 
Alle gegen Einen, der Extremfall der Ge­
walt in der Konstellation: Einer gegen Alle. 
Und das letztere ist ohne Werkzeuge, das 
heißt ohne Gewaltmittel niemals mög­
lich." 9 

Unter Voraussetzung der Annahme, 
die Arendtsche Begrifflichkeit könne im 
Hinblick auf den gegenwärtigen Strafvoll­
zug eine gewisse Relevanz für sich bean­
spruchen, legt sich folgender Schluss nahe: 
Die Disziplinarinstitution Gefängnis stellt 
an sich schon ein solches Gewaltmittel dar, 
insofern sie als Einrichtung zu charakteri­
sieren ist, in der mittels eines ausgeklügel­
ten Instrumentariums von Regeln und Ar­

chitektur etc. gegen eine größere Anzahl 
von Individuen vorgegangen wird, die alle 
das gleiche Bestreben teilen: die Wiederer­
langung der Freiheit. Fragen in mindestens 
zwei Richtungen bleiben damit allerdings 
zunächst offen: a) Welchen Stellenwert 
haben in dieser Perspektive jene Vorgänge 
bzw. Ereignisse, die in der Alltagssprache 
mit Gewalt bezeichnet werden: aggressive 
Auseinandersetzungen zwischen Inhaftier­
ten, tätliche Angriffe von Inhaftierten auf 
Gefängnispersonal, die mit Körperverlet­
zung oder Totschlag enden 10, Übergriffe 
durch Justizwachebeamte bzw. -beamtin­
nen gegen (unbeliebte, aufsässige) Inhaf­
tierte etc.? b) Kann man die Justizwache­
beamt/inn/en schlichtweg als jene identi­
fizieren, die ,mit bestimmten Instrumen­
tarien gegen die Inhaftierten vorgehen'? 
Muss nicht auf einer anderen Ebene ange­
setzt und auch die Rolle der Gesellschaft 
dabei mitbedacht werden? 

Im Blick auf die erste Frage lassen sich 
bei Arendt durchaus Anhaltspunkte fin­
den: Die Auflehnung der Student/inn/en 
gegen das ,Establishment' 11 äußerte sich ­
ihrer Analyse zufolge - nicht nur in Macht­
bekundungen (friedliche Demonstratio­
nen, gegen die fallweise auch mit Waffen­
gewalt vorgegangen wurde), sondern auch 
in Gewaltakten gegen die Übermacht der 
herrschenden Gesellschaftsordnung (Stei­
ne gegen Repräsentanten des ,Systems'). 
Möchte man den Versuch wagen, dies auf 
die Situation im Gefängnis zu übertragen, 

6 	 Vgl. Hannah Arendt, Macht und Gewalt, München 81993 (Original: Hannah Arendt, On Vio­
lence, New York 1970). 

7 Arendt, Gewalt (s. Anm. 6), 47. 
8 Ebd.,45. 
9 Ebd., 43 (Hervorhebung im Original). 

10 	 Es handelt sich dabei um eine reale Gefahr, mit der sich wohl jede/r Gefängnisseelsorger/in 
einmal auseinandersetzen muss. 

II 	 In den Vorgängen im Zusammenhang mit den Student/inn/enunruhen der späten 60er Jahre 
des 20. Jh. findet Arendt zweifellos manche der sprechendsten Beispiele für ihre Macht- bzw. 
Gewalttheorie. . 
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ließe sıch Sagcnh, dass gewalttätige Vor- lässt, dass aber seine eigentliche Funkti-
kommnisse durchaus auf die Ablehnung ONsweise jegliche Modifizierung überdau-
des repressiven Gefängnissystems zurück- ert Idıe Machtstrukturen sind On Herr-
zuführen sind. Hıinsichtlich der zweıten schaftsstrukturen bestimmt, die ımmer
rage bedarf CS einer Einbeziehung der auch wang und Gewalt gegenüber den
toucaultschen Untersuchungen der ac Individuen ausüben.'
respektive der Machtbeziehungen, die Die geschilderten Merkmale und Me-
Folgendes Zzutage bringen Wenngleich die chanısmen der Instituthon Gefängnis
Institution Gefängnis darauf zıelt, Rechts- wıe der iıhr innewohnenden Gewaltstruk-
brecher/innen disziplinieren, darf den- ussen miıtbedacht werden, ©

noch nıcht übersehen werden, dass CS sıch ım Folgenden darum geht, die theologı-
dabei ın erster Linı:e umm eın tein verästeltes sche und soziale Bedeutung VOon Getäng-
Geflecht von Machtbeziehungen andelt nisseelsorge näher z beleuchten
Das heißt, alle beteiligen Individuen siınd
als ‚Knotenpunkte‘) iın diesem kaum Das Arbeitste GefängnIis-
überschaubaren Netzwerk verwoben seelsorge
auch dıe Beamt/ıiınn/en (samt zugehöriger
Hierarchie), die Just1z, die Haftentlasse- Die Welt des Gefängnisses INAS Zwar

nen-Einrichtungen, die Seelsorger/innen anfangs tremd erscheinen. aber bald merkt
etc  MC SOWIE letztlich alle Teile ( Personen MMan, dass die Menschen, die SIE bevölkern,
wıe Institutionen) einer Gesellschaft, die ın vielem denen raußen gleichen. Man-
auf Disziplinarmechanismen basiert. E1i- ches verdichtet sich angesichts der Enge
NeTr der entscheidenden Punkte ıIn FOu- des Raumes '4 und der [Dauer des Freiheits-
caults Zugangswelse besteht DU darın, CI - entzuges, aber auch die Inhaftierten erle-
kannt aben, dass sıch Zwar das Je- ben Freude und Hoffnungen, Sorgen und
weilıge Erscheinungsbild dieses eflechts Ängste, will s1e en oder lebten ın
VON Zeıt eıt ändert beziehungsweise Beziehungen, wurden/werden enttäuscht,
sich CIM auch Aur bedingt verändern versuchen ıhr Dasein S gut wıe möglich
D Foucault schreibt z.B „Das Panopticon vVeErIMAS O: seEINE eigenen Mechanısmen Z kon

trollieren. In seinem Zentralraum annn der Direktor alle Angestellten beobachten ); ÜT cann
SIE stet1g beurteilen, ihr Verhalten ändern, ıhnen die besten Methoden aufzwingen; und
selhst annn ebenfalls eicht beobachtet werden. Eın Inspektor, der unversehens ım Zentrum des
Panopticon auftaucht, annn nıt einem Blick, hne daß ıhm etwas verborgen bleibt, arüber UT -

teilen. wıe dıie gesamte Anstalt tunktionjert.“ ( Foucault, Überwachen, 262)
| 4 Im teudalen System Wär 1eS$ die offensichtliche, uneingeschränkte Herrschergewalt; ım INO-

dernen System sınd che vielfältigen Diszıplhnierungen, die nahe7zu unumschränkten Kon\n-
troll-, Prüfungs- un Überwachungsmaßnahmen, die nicht ın den Gedanken, Vorstellun-«
SCH und Meınungen existieren, sondern geradezu körperlich spürbar werden. Dazu gehören
die Einschränkung der Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit e1ines ım Gefängnis Inhaftierten
ebenso wıe PTW: die streng vorgeschriebenen Abläutfe auf einem Flughafen, bevor b7zw. während

das Flugzeug betritt: Die Phase des Eincheckens ist strukturijert durch bestimmte, künst-
lıch geschaffene Räume ZW. Bereiche, deren etreten und Verlassen nıicht NUurTr geregelt
ıS, sondern auch z. 1, das Passıeren verschıiıedener Kontrollpunkte zwingend ertordert. Würde
Nan sıch diesen Abläufen unvermittelt wıdersetzen,; jele IU ‚efahr, Androhung des
Einsatzes VOnNn Schusswaften überwältigt werden: von den langwaıerıgen Untersuchungen, die
einer solchen Aktıon tolgen würden, BanzZ schweigen.
Man ann Konflikten schwerer aus dem Weg gehen.
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so ließe sich sagen, dass gewalttätige Vor­ lässt, dass aber seine eigentliche Funkti­

kommnisse durchaus auf die Ablehnung onsweise jegliche Modifizierung überdau­

des repressiven Gefängnissystems zurück­ ert: Die Machtstrukturen sind von Herr­

zuführen sind. Hinsichtlich der zweiten schaftsstrukturen bestimmt, die immer 

Frage bedarf es einer Einbeziehung der auch Zwang und Gewalt gegenüber den 

foucaultschen Untersuchungen der Macht Individuen ausüben.' 3 


respektive der Machtbeziehungen, die Die geschilderten Merkmale und Me ­

Folgendes zutage bringen: Wenngleich die chanismen der Institution Gefängnis so­

Institution Gefängnis darauf zielt, Rechts­ wie der ihr innewohnenden Gewaltstruk­

brecher/innen zu disziplinieren, darf den­ turen müssen mitbedacht werden, wenn es 

noch nicht übersehen werden, dass es sich im Folgenden darum geht, die theologi­

dabei in erster Linie um ein fein verästeltes sche und soziale Bedeutung von Gefäng­

Geflecht von Machtbeziehungen handelt. nisseelsorge näher zu beleuchten. 

Das heißt, alle beteiligen Individuen sind 

(als ,Knotenpunkte') in diesem kaum 3. Das Arbeitsfeld Gefängnis­

überschaubaren Netzwerk verwoben - seelsorge 

auch die Beamt/inn/en (samt zugehöriger 

Hierarchie), die Justiz, die Haftentlasse­ Die Welt des Gefängnisses mag zwar 

nen-Einrichtungen, die Seelsorger/innen anfangs fremd erscheinen, aber bald merkt 

etc. " sowie letztlich alle Teile (Personen man, dass die Menschen, die sie bevölkern, 

wie Institutionen) einer Gesellschaft, die in vielem denen draußen gleichen. Man­

auf Disziplinarmechanismen basiert. Ei­ ches verdichtet sich angesichts der Enge 

ner der entscheidenden Punkte in Fou­ des Raumes 14 und der Dauer des Freiheits­

caults Zugangsweise besteht nun darin, er­ entzuges, aber auch die Inhaftierten erle­

kannt zu haben, dass sich zwar das je­ ben Freude und Hoffnungen, Sorgen und 

weilige Erscheinungsbild dieses Geflechts Ängste, will sagen: sie leben oder lebten in 

von Zeit zu Zeit ändert beziehungsweise Beziehungen, wurden/werden enttäuscht, 

sich - wenn auch nur bedingt - verändern versuchen ihr Dasein so gut wie möglich 


12 	 Foucault schreibt z.B.: "Das Panopticon vermag sogar seine eigenen Mechanismen zu kon­
trollieren. In seinem Zentralraum kann der Direktor alle Angestellten beobachten ( . .. ); er kann 
sie stetig beurteilen, ihr Verhalten ändern, ihnen die besten Methoden aufzwingen; und er 
selbst kann ebenfalls leicht beobachtet werden. Ein Inspektor, der unversehens im Zentrum des 
Panopticon auftaucht, kann mit einem Blick, ohne daß ihm etwas verborgen bleibt, darüber ur­
teilen, wie die gesamte Anstalt funktioniert." (Foucault, Überwachen, 262) . 

13 	 Im feudalen System war dies die offensichtliche, uneingeschränkte Herrschergewalt; im mo­
dernen System sind es die vielfältigen Disziplinierungen, die nahezu unumschränkten Kon­
troll-, Prüfungs- und Überwachungsmaßnahmen, die nicht nur in den Gedanken, Vorstellun­
gen und Meinungen existieren, sondern geradezu körperlich spürbar werden. Dazu gehören 
die Einschränkung der Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit eines im Gefängnis Inhaftierten 
ebenso wie etwa die streng vorgeschriebenen Abläufe auf einem Flughafen, bevor bzw. während 
man das Flugzeug betritt: Die Phase des Eincheckens ist strukturiert durch bestimmte, künst­
lich geschaffene Räume bzw. Bereiche, deren Betreten und Verlassen nicht nur genau geregelt 
ist, sondern auch z. T. das Passieren verschiedener Kontrollpunkte zwingend erfordert. Würde 
man sich diesen Abläufen unvermittelt widersetzen, liefe man Gefahr, unter Androhung des 
Einsatzes von Schusswaffen überwältigt zu werden; von den langwierigen Untersuchungen, die 
einer solchen Aktion folgen würden, ganz zu schweigen. 

14 	 Man kann z. B. Konflikten schwerer aus dem Weg gehen. 
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bewältigen und sind bedenkt [an die falls eine Vermittlungsfunktion bei APICS-
Rahmenbedingungen, ın denen SIE leben sıven Auseinandersetzungen überneh
wahrlich eister darin, gehen sorgfältig I1eN oder Was durchaus schwerwiegende
ıhrer el nach (wenn s1e eine haben) Konsequenzen nach siıch ziıehen kann
oder kämpten un eine Arbeitsstelle, bıl angesichts der Misshandlung eines/einer
den sıch weıter, sınd (‚ästen VOn außen Inhaftierten durch eine/n Justizwachebe-
oder Zur Seelsorgerin ausgesucht SÖflich amte/n einzuschreiten b7zw. Anzeıige CI +

und zuvorkommend, kämpften den tatten Wichtig für Cie seelsorgliche Ar-

persönlichen und körperlichen Vertfall, beit Gefängnis ist die Mitwirkung ım
versuchen, ihrem en einen Sınnn BC- eam der Anstaltsleitung (beratende, keine

entscheidende Funktion) oder zumindestben, tragen Onilıkte aus, spielen Macht-
spiele und verlieren meist, zuweilen errıin- die Wahrung der entsprechenden CN-
gCN sıie aber auch einen kleinen Sieß, SIE seitigen Informationsrechte und -pflich-
lügen einander an und hoffen öch U111- ten In diesem Rahmen wırd auch über die
endlich, jemandem vertrauen können. eıne oder andere Begleitung durch den/dıe
anc beginnen, die Bıbel Zu lesen, einı- Seelsorger/in be!l Ausgängen Vo nhattıer-
5C gehen ZUu Gottesdienst auc| ten verhandelt. Eın wesentlicher Teıl der
die Anfeindungen anderer, die noch eine seelsorglichen Aufgabenbereiche wird VONn

echnung mıt der Kirche begleichen vielen Kolleg/inn/en schließlich darın BE-
sehen, Inhaftierte Zu unterstützen, ıhrenaben) USW.

Seelsorge Im Gefängnis ıst eın freiwil- Kontakt den Angehörigen artner/ın,
Kiınder. Eltern, Geschwister, Freunde/iges Angebot, Es obliegt grundsätzlıch

em/der einzelnen Gefangenen, das (1C- Freundinnen etc.) ufrecht erhalten
bzw. bei Konflikten oder Missverständnis-spräch A suchen bzw an den Veranstal-

lungen teilzunehmen. Die klassıschen Ar- SCH vermittelnd 7 aglıeren, Dies, wıe InNSs-
beitsbereiche der Gefängnisseelsorge UInı- gesamt die Autgabe, eıne Art Brücke VOI1)}

fassen zunächst VOT em den sonntäglı- Drinnen nach Draußen bilden (etwa
chen Gottesdienst und das Einzelgespräch uUurc dAUSSCWORECNE Öffentlichkeitsarbeit),
beziehungsweise die Beichte und andere Ist allerdings nıcht 1(1UF schwier1g, sondern

fallweise gewünschte sakramentale kommt auch angesichts der vielen Uunmıt-
Dienste. aruber hinaus werden meilst telbaren seelsorglichen Aufgaben und der
auch regelmäßige Gruppengespräche Abgeschlossenheit der Institution Gefäng-

18 oft eher zu kurz.eboten (z.B Bibelrunde) oder musikali-
sch Inıtiatıven begleitet (z.B Chorge-
sang Diakonische Lhenste werden ent- zfür die Seelsorge
sprechend einer Art Subsidiaritätsprinzip ım Gefängnis
geleıstet: Wo Zuständigkeiten nicht yeklärt
und/oder die entsprechenden Stellen nıcht Bevor I{Nan nach ausdrücklichen Kon-
1n der Lage sınd, Zu helfen, dringend aber zepten für die Seelsorge ım Gefängnis
materielle Unterstützung notwendig 1st Tagt, 05 sich, einen lıc darauf ZUu

(z.B Kleidung 1 Wınter), über- werten, welche Posıtion Seelsorger/innen
nehmen CS die Seelsorger/innen, den In- innerhalb der Getängnisorganisation ein-
haftiıerten die benötigten Gegenstände Zur nehmen b7w. zugeschrieben bekommen.

1er verschiedene Modelle sollen über-erfügung 7 estellen. Darüber hınaus sınd
Seelsorger/innen auch gefragt, gegebenen- blicksartıg dargestellt werden:
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zu bewältigen und sind - bedenkt man die 
Rahmenbedingungen, in denen sie leben ­
wahrlich Meister darin, gehen sorgfältig 
ihrer Arbeit nach (wenn sie eine haben) 
oder kämpfen um eine Arbeitsstelle, bil­
den sich weiter, sind zu Gästen von außen 
oder zur Seelsorgerin ausgesucht höflich 
und zuvorkommend, kämpfen gegen den 
persönlichen und körperlichen Verfall, 
versuchen, ihrem Leben einen Sinn zu ge­
ben, tragen Konflikte aus, spielen Macht­
spiele und verlieren meist, zuweilen errin­
gen sie aber auch einen kleinen Sieg, sie 
lügen einander an und hoffen doch un­
endlich, jemandem vertrauen zu können. 
Manche beginnen, die Bibel zu lesen, eini­
ge gehen zum Gottesdienst (auch gegen 
die Anfeindungen anderer, die noch eine 
Rechnung mit der Kirche zu begleichen 
haben) usw. 

Seelsorge im Gefängnis ist ein freiwil­
liges Angebot. Es obliegt grundsätzlich 
dem/der einzelnen Gefangenen, das Ge­
spräch zu suchen bzw. an den Veranstal­
tungen teilzunehmen. Die klassischen Ar­
beitsbereiche der Gefängnisseelsorge um­
fassen zunächst vor allem den sonntägli­
chen Gottesdienst und das Einzelgespräch 
beziehungsweise die Beichte und andere 
- fallweise gewünschte - sakramentale 
Dienste. Darüber hinaus werden meist 
auch regelmäßige Gruppengespräche an­
geboten (z.B. Bibelrunde) oder musikali­
sche Initiativen begleitet (z. B. Chorge­
sang). Diakonische Dienste werden ent­
sprechend einer Art Subsidiaritätsprinzip 
geleistet: Wo Zuständigkeiten nicht geklärt 
und/oder die entsprechenden Stellen nicht 
in der Lage sind, zu helfen, dringend aber 
materielle Unterstützung notwendig ist 
(z. B. warme Kleidung im Winter), über­
nehmen es die Seelsorger/innen, den In­
haftierten die benötigten Gegenstände zur 
Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind 
Seelsorger/innen auch gefragt, gegebenen­

falls eine Vermittlungsfunktion bei aggres­
siven Auseinandersetzungen zu überneh­
men oder - was durchaus schwerwiegende 
Konsequenzen nach sich ziehen kann ­
angesichts der Misshandlung eines/einer 
Inhaftierten durch eine/n Justizwachebe­
amte/n einzuschreiten bzw. Anzeige zu er­
statten. Wichtig für die seelsorgliche Ar­
beit im Gefängnis ist die Mitwirkung im 
Team der Anstaltsleitung (beratende, keine 
entscheidende Funktion) oder zumindest 
die Wahrung der entsprechenden gegen­
seitigen Informationsrechte und -pflich­
ten. In diesem Rahmen wird auch über die 
eine oder andere Begleitung durch den/die 
Seelsorger/in bei Ausgängen von Inhaftier­
ten verhandelt. Ein wesentlicher Teil der 
seelsorglichen Aufgabenbereiche wird von 
vielen Kolleg/inn/en schließlich darin ge­
sehen, Inhaftierte zu unterstützen, ihren 
Kontakt zu den Angehörigen (Partner/in, 
Kinder, Eltern, Geschwister, Freunde/ 
Freundinnen etc.) aufrecht zu erhalten 
bzw. bei Konflikten oder Missverständnis­
sen vermittelnd zu agieren. Dies, wie ins­
gesamt die Aufgabe, eine Art Brücke von 
Drinnen nach Draußen zu bilden (etwa 
durch ausgewogene Öffentlichkeitsarbeit), 
ist allerdings nicht nur schwierig, sondern 
kommt auch angesichts der vielen unmit­
telbaren seelsorglichen Aufgaben und der 
Abgeschlossenheit der Institution Gefäng­
nis oft eher zu kurz. 

4. 	 Konzepte für die Seelsorge 
im Gefängnis 

Bevor man nach ausdrücklichen Kon­
zepten für die Seelsorge im Gefängnis 
fragt, lohnt es sich, einen Blick darauf zu 
werfen, welche Position Seelsorger/innen 
innerhalb der Gefängnisorganisation ein­
nehmen bzw. zugeschrieben bekommen. 
Vier verschiedene Modelle sollen über­
blicksartig dargestellt werden: 
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a) (hıie Varjlante öherer Beamter miıt recht chnell ın den Verdacht, mıt
christlichen Grundsätzen ist durch eiıne iıhnen ‚gemeinsame Sache‘ machen.
affırmatıve Anerkennung der 1sz1ıpli- In dieser Varıante gılt Seelsorge als la-
nıerenden Seite des Christentums BC- tentes ‚5ıcherheıitsrisıko' und wırd VOon

kennzeichnet. Die Institution als sol- Seiten der Beamten mit entsprechen-
che wird nıcht oder kaum ın 7 weifel der Skepsis betrachtet.
gEeEZOßCNH. Die relatıv eintflussreiche C) Von oft sehr geringen Anstellungsaus-
Posıtion iınnerhalb des Strafvollzugs maßen Wäar bereits die Rede 168 gilt
iırd bei Bedarf zugunsten einzelner UIMNSsSO mehr IM Falle VOon Seelsorgern
Inhaftierter mobilisiert. Andererseits (meıst Priestern), deren Aufgaben
ist aber nicht klar, wıe viel Vertrauen die Mitbetreuung e1nNes Gefängnisses
INan als Inhaftierte/r einem Seelsorger gehört (z.B e1] dieses sıch ım arrı-
entgegenbringen soll bzw. kann, der gebiet befindet  — In dieser Position
sıch offensichtlich un eindeutig steht [Nan eher außerhalb der Insti-
der Beamt/inn/enschaft zugehörıg tution fast vergleichbar eıner Eesu-
zeıgt chersituation). Je nach persönlichem
Demgegenüber eıne bewusste Engagement und entsprechend der Je-
Posıtionlerung als Gefangenenseelsor- weiligen Einstellung gegenüber UTr-

ger/ın ”” gezielt auf dıe Rolle der An- teilten Verbrecher/inne/n besteht BU-
sprech- und Vertrauensperson (aus- ter Kontakt, Oöder CS entwickelt siıch
schließlich) für die Inhaftierten FEıne eine resignierende Haltung,'® Fın Vor-
atente oder offene Opposıtion 11- teıl dieser Posıtion ist aber zweiıfellos
über der Anstaltsleitung bzw. der Hie- die größere Unabhängigkeit .
rarchie der Beamt/inn/enscha:! kor- über den /Zwängen der Institution, der
respondıert mMiıt einer meıst eroßen geringere Verwaltungsaufwand un
Vertrauenswürdigkeit bei Gefange- nıcht zuletzt die Tatsache, dass INan

Ne'  - Die klare ption für eine der Per- damıt die dessen einnımmt, der
SONCHNSTUDPPEN ım Gefängnis die In- Vo außen kommt, also Vo dort,
haftierten erleichtert 6S arüber wohin sich alle Sehnsucht der nhaf-
hinaus, angesichts eines oft geringen tierten richtet, der dıe ‚Welt draußen‘
Anstellungsausmaßes kKlare Prioritä- verkörpert und damit allein durch
ten hinsıchtlich dessen setzen, se1ne Anwesenheit eın ucC des
für Inan seıne eıt verwendet. Ner- ‚.normalen Lebens also des Lebens
dings besitzt INan wenıger Eintluss- VOT der Inhaftierung, repräsentiert, Im
möglichkeiten innerhalb der nstitu- schlechten Fall 1st diese aller-
HON. Darüber hinaus gera [Nan Ings mit geringem Einfühlungsver-
Partei für dıe Inhaftierten ergreifend mögen ın die Sıtuation VO  3 Gefange-

15 Man beachte den Bedeutungsunterschied Zzu Begriff ‚Gefängnisseelsorger/in”, der 1e] mehr
auf die Institution als (Janze zielt, während ‚Gefangenenseelsorger/in‘ die Option tür die In-
haftıerten betont.

16 Während 1nNes Praktikums ın Niederösterreich bekam iıch Vo  —_ einem Priester hören
„Die kommen ur zu Gottesdienst, eıl SIE dort ıhre llegalen Geschäft abwickeln wollen“,.
un „Zum anschließenden Gespräch gehen S1e, weil sıe wissen, dass <1E annn eın Packer! Ziga-
reiten bekommen relıgiösen Fragen ind SıE SOWIESO nicht interessiert”.
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a) 	 Die Variante höherer Beamter mit recht schnell in den Verdacht, mit 
christlichen Grundsätzen ist durch eine ihnen ,gemeinsame Sache' zu machen. 
affirmative Anerkennung der diszipli­ In dieser Variante gilt Seelsorge als la­
nierenden Seite des Christentums ge­ tentes ,Sicherheitsrisiko' und wird von 
kennzeichnet. Die Institution als sol­ Seiten der Beamten mit entsprechen­
che wird nicht oder kaum in Zweifel der Skepsis betrachtet. 
gezogen. Die relativ einflussreiche c) Von oft sehr geringen Anstellungsaus­
Position innerhalb des Strafvollzugs maßen war bereits die Rede. Dies gilt 
wird bei Bedarf zugunsten einzelner umso mehr im Falle von Seelsorgern 
Inhaftierter mobilisiert. Andererseits (meist Priestern), zu deren Aufgaben 
ist aber nicht klar, wie viel Vertrauen die Mitbetreuung eines Gefängnisses 
man als Inhaftiertelr einem Seelsorger gehört (z. B. weil dieses sich im Pfarr­
entgegenbringen soll bzw. kann, der gebiet befindet). In dieser Position 
sich so offensichtlich und eindeutig steht man eher außerhalb der Insti­
der Beamt/inn/enschaft zugehörig tution (fast vergleichbar einer Besu­
zeigt. chersituation). Je nach persönlichem 

b) 	 Demgegenüber setzt eine bewusste Engagement und entsprechend der je­
Positionierung als Gefangenenseelsor­ weiligen Einstellung gegenüber verur­
ger/in 15 gezielt auf die Rolle der An­ teilten Verbrecher/inne/n besteht gu­
sprech- und Vertrauensperson (aus­ ter Kontakt, oder es entwickelt sich 
schließlich) für die Inhaftierten. Eine eine resignierende Haltung. 16 Ein Vor­
latente oder offene Opposition gegen­ teil dieser Position ist aber zweifellos 
über der Anstaltsleitung bzw. der Hie­ die größere Unabhängigkeit gegen­
rarchie der Beamt/inn/enschaft kor­ über den Zwängen der Institution, der 
respondiert mit einer meist großen geringere Verwaltungsaufwand und 
Vertrauenswürdigkeit bei Gefange­ nicht zuletzt die Tatsache, dass man 
nen. Die klare Option für eine der Per­ damit die Rolle dessen einnimmt, der 
sonengruppen im Gefängnis - die In­ von außen kommt, also von dort, 
haftierten - erleichtert es darüber wohin sich alle Sehnsucht der Inhaf­
hinaus, angesichts eines oft geringen tierten richtet, der die ,Welt draußen' 
Anstellungsausmaßes klare Prioritä­ verkörpert und damit allein durch 
ten hinsichtlich dessen zu setzen, wo­ seine Anwesenheit ein Stück des 
für man seine Zeit verwendet. Aller­ ,normalen Lebens', also des Lebens 
dings besitzt man weniger Einfluss­ vor der Inhaftierung, repräsentiert. Im 
möglichkeiten innerhalb der Institu­ schlechten Fall ist diese Rolle aller­
tion. Darüber hinaus gerät man - stets dings mit geringem Einfühlungsver­
Partei für die Inhaftierten ergreifend - mögen in die Situation von Gefange­

15 Man beachte den Bedeutungsunterschied zum Begriff ,Gefängnisseelsorger/in', der viel mehr 
auf die Institution als Ganze zielt, während ,Gefangenenseelsorger/in' die Option für die In­
haftierten betont. 

16 Während eines Praktikums in Niederösterreich bekam ich z. B. von einem Priester zu hören: 
"Die kommen nur zum Gottesdienst, weil sie dort ihre illegalen Geschäfte abwickeln wollen", 
und: "Zum anschließenden Gespräch gehen sie, weil sie wissen, dass sie dann ein Packer! Ziga­
retten bekommen - an religiösen Fragen sind sie sowieso nicht interessiert". 
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MNMen verbunden, wWas die Neigung sind die Seelsorgekonzepte, nach denen de
7U idealistischen Überhöhungen oder tacto gearbeitet wird, sehr vielfältig, und ß  n

ım Gegenteil abwertenden kın- ıst schwierig, sı1e umfassend darzustellen.
stellungen, Vorbehalten oder auch Im Folgenden soll versucht werden, zweı
Angsten gegenüber den Inhaftierten schr unterschiedliche Pole beschreiben,
verstärken kann. zwıischen denen sich eıne 1e VON Varı-

d Schließlich darf nıcht VELTBESSCH WT - bewegt. Den einen Pol möchte ich
den, dass auch ehrenamtliche Mıtar- als das kirchlich-sakramentale (Selbs  er-
beıter/innen, die Besuchsdcienste oder ständnis bezeichnen. 1er Tre. sich dıe
(religiöse) Veranstaltungen 1Im (Ge- Seelsorge ım Wesentlichen den SN

fängn1s anbieten, einen wichtigen täglichen (Gottesdienst (dıe Fucharistije-
seelsorglichen Teıl abdecken, der VOoO eıer) und dıe Beichte (sowıe fallweise
Hauptamtlichen (aufgrund der be dere Sakramente), die Jjenen gewährt wird,
schränkten el schlichtweg nicht die (berechtigterweise'") darum ersuchen.
geleistet werden könnte.' Für che In- Dıiese Autgaben, die 1m katholischen Be-
haftierten 1st diese Form des Engage- reich ausschließlich Priestern vorbehalten

nicht MNUur eıne Abwechslung sınd, werden wenn nötig und möglich
zu Haftalltag und eiNe gute Mög- uUurc diakonische Dienste ergänzt (z.B
iıchkeit, sıch 1n eiınem relativ BC- Hilfe bei Wohnungssuche für die eıt nach
schützten Rahmen mıt persönlichen der Entlassung, Wn der farrer eın S
und religiösen Themen Z eschaftı Wort beim Vermieter einlegt und sıch
SCH, sondern sıie empfinden CS auch ZUSagCH für den Haftentlassenen VOT-

als Wertschätzung, wenn Leute vVvon bürgt).
draufßen‘ sıch (freiwillig, ohne Bezah- Den anderen Pol würde ıch als das
ung die Zeiıt nehmen, iIns Gefängnis ONZE der menschenfreundlichen bens-
L kommen und damit zu USdruc begleitung bezeichnen. 1er gilt Seelsorge
bringen, dass Inhaftierte nıcht BanzZ als Raum, 1ın dem persönliche bei Bedart
VELTKESSCH werden. auch religiöse) Fragen atz en sollen

und in dem behutsam damıt UM$SCgaANSCH
Dıie Fragen des Selbstverständnisses ırd. Der diakonische Aspekt der eelsor-

Von Gefängnisseelsorger/inne/n werden SC steht stark 1 Vordergrund, Ja manch-
csehr individuell und pragmatisch ım Zuge mal nımmt dieser Bereich beinahe die BC-
der Je eigenen Arbeit und bei gegebenem samıfte eıt in Anspruch m schlechtesten
ass erorter Themen, die sich auf die Fall ırd der/die Seelsorger/in zum/zur
Konzeption VOon Gefängnisseelsorge bezie- ‚außerordentlichen Bedürfniserfüller/in‘,
hen, werden häufig Im ahmen diverser beı em/der INan}n Dinge gratis eT.  t, dıe
Fortbildungsveranstaltungen und auch nıcht oder Aur mıt großem Aufwand
da meıist informell verhandelt Somuit bekommen sind. Aus den genannten

17 Eines der bekanntesten Beispiele in der 1Öözese Linz ist ıne Gruppe Von Mitgliedern der
Cursillo-Bewegung, die in der ustizanstalt (‚arsten in Zusammenarbeit mıl dem kath Seel-
SOTRET jedes Jahr einen dreıtägigen Küurs anbietet und eın monatlıches Treffen veranstal-
tel,; 1ne wöchentliche Gesprächsgruppe hervorgegangen ist
[)as Recht auf Inanspruchnahme eINES Seelsorgers durch dıie Inhaftierten ıst gesetzlich (Kon-
ordat) verankert.

179 Drexler/Den Gefangenen die Entlassung verkünden? 

nen verbunden, was u. a. die Neigung 
zu idealistischen Überhöhungen oder 
- im Gegenteil- zu abwertenden Ein­
stellungen, Vorbehalten oder auch 
Ängsten gegenüber den Inhaftierten 
verstärken kann. 

d) 	 Schließlich darf nicht vergessen wer­
den, dass auch ehrenamtliche Mitar­
beiter/innen, die Besuchsdienste oder 
(religiöse) Veranstaltungen im Ge­
fängnis anbieten, einen wichtigen 
seelsorglichen Teil abdecken, der von 
Hauptamtlichen (aufgrund der be­
schränkten Zeit) schlichtweg nicht 
geleistet werden könnte. " Für die In­
haftierten ist diese Form des Engage­
ments nicht nur eine Abwechslung 
zum Haftalltag und eine gute Mög­
lichkeit, sich in einem relativ ge­
schützten Rahmen mit persönlichen 
und religiösen Themen zu beschäfti­
gen, sondern sie empfinden es auch 
als Wertschätzung, wenn Leute ,von 
draußen' sich (freiwillig, ohne Bezah­
lung) die Zeit nehmen, ins Gefängnis 
zu kommen und damit zum Ausdruck 
bringen, dass Inhaftierte nicht ganz 
vergessen werden. 

Die Fragen des Selbstverständnisses 
von Gefängnisseelsorger/inne/n werden 
sehr individuell und pragmatisch im Zuge 
der je eigenen Arbeit und bei gegebenem 
Anlass erörtert. Themen, die sich auf die 
Konzeption von Gefängnisseelsorge bezie­
hen, werden häufig im Rahmen diverser 
Fortbildungsveranstaltungen - und auch 
da meist informell - verhandelt. Somit 

sind die Seelsorgekonzepte, nach denen de 
facto gearbeitet wird, sehr vielfältig, und es 
ist schwierig, sie umfassend darzustellen. 
Im Folgenden soll versucht werden, zwei 
sehr unterschiedliche Pole zu beschreiben, 
zwischen denen sich eine Vielfalt von Vari­
anten bewegt. Den einen Pol möchte ich 
als das kirchlich-sakramentale (Selbst)Ver­
ständnis bezeichnen. Hier dreht sich die 
Seelsorge im Wesentlichen um den sonn­
täglichen Gottesdienst (die Eucharistie­
feier) und die Beichte (sowie fallweise an­
dere Sakramente), die jenen gewährt wird, 
die (berechtigterweise ' 8 ) darum ersuchen. 
Diese Aufgaben, die im katholischen Be­
reich ausschließlich Priestern vorbehalten 
sind, werden - wenn nötig und möglich ­
durch diakonische Dienste ergänzt (z. B. 
Hilfe bei Wohnungssuche für die Zeit nach 
der Entlassung, wenn der Pfarrer ein gutes 
Wort beim Vermieter einlegt und sich so­
zusagen für den Haftentlassenen ver­
bürgt). 

Den anderen Pol würde ich als das 
Konzept der menschenfreundlichen Lebens­
begleitung bezeichnen. Hier gilt Seelsorge 
als Raum, in dem persönliche (bei Bedarf 
auch religiöse) Fragen Platz haben sollen 
und in dem behutsam damit umgegangen 
wird. Der diakonische Aspekt der Seelsor­
ge steht stark im Vordergrund, ja manch­
mal nimmt dieser Bereich beinahe die ge­
samte Zeit in Anspruch - im schlechtesten 
Fall wird der/die Seelsorger/in zum/zur 
,außerordentlichen Bedürfniserfüller/in', 
bei dem/der man Dinge gratis erhält, die 
sonst nicht oder nur mit großem Aufwand 
zu bekommen sind. Aus den genannten 

17 	 Eines der bekanntesten Beispiele in der Diözese Linz ist eine Gruppe von Mitgliedern der 
Cursillo-Bewegung, die in der Justizanstalt Garsten - in Zusammenarbeit mit dem kath. Seel­
sorger - u.a. jedes Jahr einen dreitägigen Kurs anbietet und ein monatliches Treffen veranstal­
tet, woraus eine wöchentliche Gesprächsgruppe hervorgegangen ist. 

18 	 Das Recht auf Inanspruchnahme eines Seelsorgers durch die Inhaftierten ist gesetzlich (Kon­
kordat) verankert. 
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Prioritäten erg1ıbt sıch auch eiıne me1st gute Seelsorgers/der Seelsorgerin epräagt sind.
Zusammenarbeit mıt den Seelsorger/in- Anzustreben wäre m. E eın integrales Mo-
ne/n anderer Konfessionen, weil das BE- dell, das auf den 117 Folgenden ansat7-
mMeinsame Anlıegen den Gefangenen den WwEeISse darzulegenden philosophisch-theo-
Auftenthalt etwas erleichtern) 1m Vor- logischen Überlegungen basieren könnte
dergrund steht und die kontessionellen und eil dies einen zentralen, einahe
(ırenzen Bedeutung verlieren. Charak- allgegenwärtigen pe Im Rahmen der
terıistisch für dieses Modell ıst aufßerdem Arbeit im Gefängnis darstellt dem Fak-
eine auffallende Nähe den anderen u  3 offener SOWI1E verborgener Gewalt-
Fachdiensten bzw. deren Aufgabenberei- bzw. Machtstrukturen echnung rag
chen (V.a Psychologischer Dienst und SO-
zialer Dienst), die manchmal ın Konkur- Fin Rest Vo Unverfügbarkeit
[ceNzZ oder zumiıindest Kompetenz-Unklar-
heiten umschlagen kann. Grundlegende Wiıll I1T1lan die Seelsorge im Gefängnis
Kenntnisse psychologischer bzw. psycho- theologisch fundieren, scheint sich
therapeutischer Einsichten und ethoden zunächst der ezug auf biblische lexte
gelten als wesentliche rundlage für diese nahe egen, die sich auf die Gefangenen
Art VOoO Seelsorgearbeit.'” Basıs des Selbst- beziehen zumındest geschieht das allent-
verständnisses ıst nicht mehr (in erster halben Bedenkt äan allerdings, seit wann\n

Linie) religıöse Unterweisung und/oder das Gefängnis als allgemeine raf- bzw.
geistliche Begleitung, sondern dıe Miıtar- Besserungsinstitution funglert, wird sehr
beit Resozialisierungsauftrag. (Dıes Chnell eutlıch, dass Nan damit einem

nicht selten dazu,; dass relig1öse Fra- Anachronismus verfällt Gefangenschaft
SCH wıe etwa jene nach Schuld Umkehr, Mag ın der Chriıft der USAEruc für die
Vergebung, persönlicher Verantwortung, Versklavung (eines eıls bzw. bestimmter
na und Neubeginn, Leben nach dem ruppen des Volkes Israel SeIn; CI kann
Tod ausgeblendet oder tendenziel als sıch auf einzelne Personen beziehen, die In
iırrelevant erachtet werden. Der (durchaus den Kerker geworfen werden, damlıt S1IE
verständliche) Anspruch ahnınter legt In sıch nıcht der Bestrafung entziehen kön-
der Absıcht, e versteckte und über ange nen); er kann sıch auf polıtısche Gegner
Zeıt praktizierte Gewalt relig1öser Erziıe- beziıehen, die einfach ‚dus dem Verkehr gCe-
hung und moralischer Vorschriften werden ; den Herrschenden
überwinden und unvoreingenommen auf nıicht mehr) gefährlich werden kön
einen Menschen zuzugehen, ıhm Zu 7@e1- NCI1, WIE - Johannes der Täufer, aber CT

gCN, dass CT ANBCHNOMMEN ist, auch wWenn ezieht sıch nıcht auf die Form Vo  — (Ge-
sein Leben nıcht als gelungen gelten kann. fängnis, wıe wWIır sIe kennen. Würde Inan

Diese beiden schematisch skizzier- DU versuchen, einzelne Verse AUSs der
ten Modelle zeıgen Tendenzen d kom- wıe beispielsweise „den Gefangenen
Inen aber wohl selten ın dieser ausdrückli- die Entlassung verkünden“, Jes 61,1 und
chen Form VOIL, sondern CS aibt eiıne Viıel- ın der olge 4,18), auf die Aufgaben der
zahl VUOI) Mischvarıanten, die meıst sehr gegenwärtigen Gefangenenseelsorge ‚A[Ml-
stark VOoO  . der Persönlichkeit des jeweiligen zuwenden‘ geriete [an chnell iın dıe (un
19 Häufig rezıiplert wiırd z.B. 'do Rauchfleisch, Begleitung un! Therapıie straffälliger Menschen,

Maınz 1996
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Prioritäten ergibt sich auch eine meist gute 
Zusammenarbeit mit den Seelsorger/in­
nein anderer Konfessionen, weil das ge­
meinsame Anliegen (den Gefangenen den 
Aufenthalt etwas zu erleichtern) im Vor­
dergrund steht und die konfessionellen 
Grenzen an Bedeutung verlieren. Charak­
teristisch für dieses Modell ist außerdem 
eine auffallende Nähe zu den anderen 
Fachdiensten bzw. deren Aufgabenberei­
chen (v. a. Psychologischer Dienst und So­
zialer Dienst), die manchmal in Konkur­
renz oder zumindest Kompetenz-Unklar­
heiten umschlagen kann. Grundlegende 
Kenntnisse psychologischer bzw. psycho­
therapeutischer Einsichten und Methoden 
gelten als wesentliche Grundlage für diese 
Art von Seelsorgearbeit. 19 Basis des Selbst­
verständnisses ist nicht mehr (in erster 
Linie) religiöse Unterweisung und/oder 
geistliche Begleitung, sondern die Mitar­
beit am Resozialisierungsauftrag. Dies 
führt nicht selten dazu, dass religiöse Fra­
gen - wie etwa jene nach Schuld, Umkehr, 
Vergebung, persönlicher Verantwortung, 
Gnade und Neubeginn, Leben nach dem 
Tod - ausgeblendet oder tendenziell als 
irrelevant erachtet werden. Der (durchaus 
verständliche) Anspruch dahinter liegt in 
der Absicht, die versteckte und über lange 
Zeit praktizierte Gewalt religiöser Erzie­
hung und moralischer Vorschriften zu 
überwinden und unvoreingenommen auf 
einen Menschen zuzugehen, ihm zu zei­
gen, dass er angenommen ist, auch wenn 
sein Leben nicht als gelungen gelten kann. 

Diese beiden - schematisch skizzier­
ten - Modelle zeigen Tendenzen an, kom­
men aber wohl selten in dieser ausdrückli­
chen Form vor, sondern es gibt eine Viel­
zahl von Mischvarianten, die meist sehr 
stark von der Persönlichkeit des jeweiligen 

Seelsorgers/der Seelsorgerin geprägt sind. 
Anzustreben wäre m.E. ein integrales Mo­
dell, das auf den im Folgenden ansatz­
weise darzulegenden philosophisch -theo­
logischen Überlegungen basieren könnte 
und - weil dies einen zentralen, beinahe 
allgegenwärtigen Aspekt im Rahmen der 
Arbeit im Gefängnis darstellt - dem Fak­
tum offener sowie verborgener Gewalt­
bzw. Machtstrukturen Rechnung trägt. 

5. Ein Rest von Unverfügbarkeit 

Will man die Seelsorge im Gefängnis 
theologisch fundieren, so scheint sich 
zunächst der Bezug auf biblische Texte 
nahe zu legen, die sich auf die Gefangenen 
beziehen - zumindest geschieht das allent­
halben. Bedenkt man allerdings, seit wann 
das Gefängnis als allgemeine Straf- bzw. 
Besserungsinstitution fungiert, wird sehr 
schnell deutlich, dass man damit einem 
Anachronismus verfällt. Gefangenschaft 
mag in der Hl. Schrift der Ausdruck für die 
Versklavung (eines Teils bzw. bestimmter 
Gruppen) des Volkes Israel sein; er kann 
sich auf einzelne Personen beziehen, die in 
den Kerker geworfen werden, damit sie 
sich nicht der Bestrafung entziehen (kön­
nen); er kann sich auf politische Gegner 
beziehen, die einfach ,aus dem Verkehr ge­
zogen werden', um den Herrschenden 
nicht (mehr) gefährlich werden zu kön­
nen, wie z. B. Johannes der Täufer, aber er 
bezieht sich. nicht auf die Form von Ge­
fängnis, wie wir sie kennen. Würde man 
nun versuchen, einzelne Verse aus der 
Bibel (wie beispielsweise "den Gefangenen 
die Entlassung zu verkünden", Jes 61,1 und 
in der Folge Lk 4,18), auf die Aufgaben der 
gegenwärtigen Gefangenenseelsorge ,an­
zuwenden', geriete man schnell in die (un­

19 Häufig rezipiert wird z. B. Udo Rauchfleisch, Begleitung und Therapie straffälliger Menschen, 
Mainz ' 1996. 
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bıblische) ackgasse, VON der ‚inneren Be- Zugriff auf das (ZzU verändernde) Indıvi-
freiung sprechen IMUuSsSeN denn wWwer duum, denn „1M jeder Gesellschaft ırd der
möchte ernsthaft daran gehen, Mörder, Körper VOon sehr harten Mächten verein-
Vergewaltiger, Betrüger und Drogendealer nahmt, die ihm Z/wänge, Verbaoate und Ver-

{freizulassen? pflichtungen auferlegen Gleichzeitig
e1m Versuch. eın theologisches Kon- en WIr alle ın dieser Gesellschaft und

zept für Gefängnisseelsorge auszuarbeıten, VOon ihren diszıplinierenden Errungen-
([1NUSS ıe Frage anders gestellt und schaften und Kontrollsystemen, da sıie S1-
nächst geklärt werden, welcher gesell- cherheı und rdnung gewährleisten, 1S1-
schaftliıche Kontext die Exıstenz der (Je- ken des täglichen Lebens mınımieren, die
fängnisse (und hre Wirkungsweise) be- Gefahr VOn epidemischen Krankheiten
dingt, annn Ist danach zu tforschen, wıe weitgehend eingedämmt en etc.“ FOuUu-

cault selbst weıst auf diese Ambivalenzsıch die christliche Botschaft dazu verhält.
DITG ktüre Vo  - | Foucaults Studcie bietet hin, wen betont, dass sich gleicher-
dafür wIıe ich meine eine hilfreiche maßen produktive und köontrollie-

rend-einschränkende (Macht-)5trukturenGrundlage. Seine Analyse des Gefängnis-
sSystems bzw. einer Gesellschaft, cdıe VONn andelt Auch CNn gegenwärtig die Ange-
Diszıplinarmechanismen durchzogen st. messenheit Von Überwachungs- und S1-
lässt den/die Leserin 1n einer unauflösba- cherheitseinrichtungen in gewissen Rerei-
[CMN Ambivalenz zurück. Einerseits esteht chen kontrovers diskutiert ird *, werden
kein 7Zweiftel daran, dass Foucault den die mıt der Resozialisierung VOon Strafge-
‚Slegeszug der Disziplinarınstitutionen, fangenen einhergehenden Maißnahmen
VON denen das Gefängnis 1Ur die Spiıtze kaum ın Frage gestellt. Zu grofß ıst das Be-
des isbergs darstellt, tür problematisch ürfnis nach Sicherheit und gesellschaft-
hält Zunächst scheıint CS als würde licher rdnung.
sıch einen Zuwachs an Humanıtät Entscheiden ıst C5, L sehen, dass
andeln, e1] Urc das Gefängnis die auch die Bemühungen 7U Wiedereinglıe-
körperlichen und damıt blutigen Züchtı- derung eines Indiıyiduums in die Gesell-
ZSUNgeEN verschwunden sınd und VOn den SC wenngleich s1ie sich naoch sanft
Maßnahmen einer umfassenden INTOT- und unblutig darstellen und dem Wohl
MUnNg ersetzt wurden. Aber bei geNAaUETEM oder Schutz einer ehrneı ıhrer Mitglie-
Hinsehen, dem Foucault gekonnt anleı- der dienen einen massıven Zugriff auf
tet, entpuppen sıch diese ‚sanfteren‘ Me- das Individuum darstellen bzw. dass auch
thoden als nicht wenıiger MaAassıv ın iıhrem hier gewaltsame /Zwänge Werk sind.

u Foucault, Überwachen ($. Anım. 2 , (Hervorhebung CD)
Man denke z.R die Videoüberwachung in Ööffentlichen Gebäuden der die Geschwindig-
keitskontrollen auf den Fahrbahnen: medizinisch-technische (‚eräte, die ermöglichen, den
menschlichen Körper bis Ins Detau untersuchen: Supercomputer, die ıne Vielzahl ökologı-
scher aten und Veränderungen erfassen und deren globale Auswirkungen berechnen können:
un schheislc jene psychologischen Verfahren, mittels derer die Rückfallswahrscheinlich-
keit VOo  - Straftätern erhoben wird und die als Rasıs für eine vorzeitige Entlassung dienen ÖNn-
nen oder gegenteiligen Fall ZUT Entscheidung führen, ass jemand uch ac Strafende

22
ın einer geschlossenen Einrichtung untergebracht wird
Wie Jüngst angesichts der geforderten Einführung Personenkontrollen mıt Hılfe SOREC-
nannter bıometrischer aten
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biblische) Sackgasse, von der ,inneren Be­
freiung' sprechen zu müssen - denn wer 
möchte ernsthaft daran gehen, Mörder, 
Vergewaltiger, Betrüger und Drogendealer 
freizulassen? 

Beim Versuch, ein theologisches Kon­
zept für Gefängnisseelsorge auszuarbeiten, 
muss die Frage anders gestellt und zu­
nächst geklärt werden, welcher gesell­
schaftliche Kontext die Existenz der Ge­
fängnisse (und ihre Wirkungsweise) be­
dingt. Dann ist danach zu forschen, wie 
sich die christliche Botschaft dazu verhält. 
Die Lektüre von M. Foucaults Studie bietet 
dafür - wie ich meine - eine hilfreiche 
Grundlage. Seine Analyse des Gefängnis­
systems bzw. einer Gesellschaft, die von 
Disziplinarmechanismen durchzogen ist, 
lässt den/die Leserin in einer unauflösba ­
ren Ambivalenz zurück. Einerseits besteht 
kein Zweifel daran, dass Foucault den 
,Siegeszug' der Disziplinarinstitutionen, 
von denen das Gefängnis nur die Spitze 
des Eisbergs darstellt, für problematisch 
hält: Zunächst scheint es so, als würde es 
sich um einen Zuwachs an Humanität 
handeln, weil durch das Gefängnis die 
körperlichen und damit blutigen Züchti­
gungen verschwunden sind und von den 
Maßnahmen einer umfassenden Umfor­
mung ersetzt wurden. Aber bei genauerem 
Hinsehen, zu dem Foucault gekonnt anlei­
tet, entpuppen sich diese ,sanfteren' Me­
thoden als nicht weniger massiv in ihrem 

Zugriff auf das (zu verändernde) Indivi­
duum, denn "in jeder Gesellschaft wird der 
Körper von sehr harten Mächten verein­
nahmt, die ihm Zwänge, Verbote und Ver­
pflichtungen auferlegen« 20 . Gleichzeitig 
leben wir alle in dieser Gesellschaft und 
von ihren disziplinierenden Errungen­
schaften und Kontrollsystemen, da sie Si­
cherheit und Ordnung gewährleisten, Risi­
ken des täglichen Lebens minimieren, die 
Gefahr von epidemischen Krankheiten 
weitgehend eingedämmt haben etc.21 Fou­
cault selbst weist auf diese Ambivalenz 
hin, wenn er betont, dass es sich gleicher­
maßen um produktive und kontrollie­
rend-einschränkende (Macht- ) Strukturen 
handelt. Auch wenn gegenwärtig die Ange­
messenheit von Überwachungs- und Si­
cherheitseinrichtungen in gewissen Berei­
chen kontrovers diskutiert wird " , werden 
die mit der Resozialisierung von Strafge­
fangenen einhergehenden Maßnahmen 
kaum in Frage gestellt. Zu groß ist das Be­
dürfnis nach Sicherheit und gesellschaft­
licher Ordnung. 

Entscheidend ist es, zu sehen, dass 
auch die Bemühungen zur Wiedereinglie­
derung eines Individuums in die Gesell­
schaft - wenngleich sie sich noch so sanft 
und unblutig darstellen und dem Wohl 
oder Schutz einer Mehrheit ihrer Mitglie­
der dienen - einen massiven Zugriff auf 
das Individuum darstellen bzw. dass auch 
hier gewaltsame Zwänge am Werk sind. 

20 	 Foucault, Überwachen (s. Anm. 2) , 175 (Hervorhebung CD). 
21 	 Man denke z. B. an die Videoüberwachung in öffentlichen Gebäuden oder die Geschwindig­

keitskontrollen auf den Fahrbahnen; medizinisch-technische Geräte, die es ermöglichen, den 
menschlichen Körper bis ins Detail zu untersuchen; Supercomputer, die eine Vielzahl ökologi­
scher Daten und Veränderungen erfassen und deren globale Auswirkungen berechnen können; 
und schließlich an jene psychologischen Verfahren, mittels derer die Rückfallswahrscheinlich­
keit von Straftätern erhoben wird und die als Basis für eine vorzeitige Entlassung dienen kön­
nen oder - im gegenteiligen Fall- zur Entscheidung führen, dass jemand auch nach Strafende 
in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht wird. 

22 	 Wie jüngst angesichts der geforderten Einführung von Personenkontrollen mit Hilfe soge­
nannter biometrischer Daten. 
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Auch UuUNnserIe Gesellscha ISst nıcht frei Von attraktiv(er) erscheinender ethoden Aaus

der Verantwortung für die Eingriffe, die den Humanwissenschaften über Bord
Einzelnen körperlich (z.B Urc die Ver- werfen, WIE dies 7U Zeıt niıcht selten pas-
abreichung Von Beruhigungsmitteln) und siert. Nur eın eispie dazu: 50 sehr 0S

seehsch (z.B uUurc gerichtlich angeord- problematisch geworden se1ın INaß, gerade
nete psychotherapeutische Mafßnahmen) 1171 Gefängnis immer VOo Sünde und
OTg|  me werden, und 7wWar nıicht Schuld sprechen bzw. moralische Nor-
ersi dort,; diese aCcC offensichtlich INnenNn wıederholen, wen1g ANSCINESSECH
entgrenzt urnd damıit ın unrechtmäßiger 1st C5, diesen pe ignorieren, Denn
Weılse missbraucht wird.“  } einerseits sınd die Fragen nach der persön-

rag man u  — angesichts der fou- lichen Schuld, der eigenen Verantwortung
caultschen Analysen nach der Aufgabe VON und den unheilvollen Umständen, die
Theologie und 1C b7w. konkreter Seel- eıner Tat ge  rt en (ın theologischer
SOTSC, gilt CS zunächst, darauf VeT- Sprache: rbsünde) für jede/n Gefange-
weısen, dass diese Ambivalenz ZUrTr Kennt- ne/n wenıgstens Z bestimmten Zeıten
NS un werden Q1US5. höchst virulent, und 65 raucht dafür
Theologie und (ım spezıiellen Fall) Seel- auch geeıgnete (sprich: theologisch kom-

Im Gefängnis sollten bei aller Wert- petente) Ansprechpersonen, un ande-
schätzung der Bemühungen Um einen hu- rerseits beraubt sıch weıtgehend der

Strafvollzug nıcht der Behaup- Möglichkeit, VOM Vergebung, Versöhnung
tung e1Nes umfassenden humanen Fort- und na ZU sprechen, die VO  > Oott her
schritts ın die Falle gehen Die Errungen- jederzeıt bereitsteht, auch wenn nach
chaften der modernen Gesellschaften menschlichem Ermessen und nach
zuerkennen, [NUSS nıcht zwangsläufig auch menschlichen Möglichkeiten keine Wıe-
dazu tführen, egliche kritische Dıstanz dergutmachung erhoffen iıst Unter die-
gegenüber deren Schattenseiten wıe FOu- SCr Hınsicht iıst auch wichtig, Resozaia-
cault s]ıeE unzweitfelhaft und detailgenau lisıerung nicht miıt Versöhnung VOCI-

darstellt verheren. Gleichzeitig gılt C5, wechseln b7zw. 7 vermischen, WIE dies
Grundlegendes A4USs der christlich-bibli- weilen ın verständlicher Begeisterung
schen Tradition erschließen und ZuUur über den Resozialisierungsgedanken BC-
Geltung bringen, anıstatt zentrale As- SC und wohl auch noch geschieht.“

Denn es ist Zur Kenntnis nehmen, dasspe. der christlichen Otscha ZUgUNS-
ten einer unkritischen Übernahme NCUCTI, eine Gesellscha nıcht verzeihen kann,

23 Wıe etwa beim Tod e1INEes Abschiebehäftlings ım Flugzeug oder ım Zuge der Verhaftung eines
tobenden, weıl verängstigen Asylwerbers.
Vgl Autoren wıe jesnet, der ın (berechtigter) ebung VO herkömmlıichen Vergel-
tungsdenken versucht, Kırche und Theologıe auf 1ıne eue Schiene bringen, iındem den
Versöhnungsgedanken den Vo atl „Tsedaka”-Begriff herleitet als eigentlich christliche
Botschaft in den Vordergrund stellt un Resozlalısierung als Versöhnungsarbeit versteht.
1esnet übersieht €1 Folgendes: Einerseits krıtisiert ZWAäT, die Kırche habe über ahrhun-
derte das gesellschaftliche) Vergeltungsmodell gestützt und gefördert; andererseıts
aber SCMNAUSO fraglos VOTaUuUS,; das gegenwärtige Gefängnis- bzw. Resozlialisierungsmodell se1 s“
menschenfreundlich, dass die Kırche hıer wıederum ın völlig unkritischer Übernahme der enl-
sprechenden axımen mitmachen soll und annn (Vgl Eugen Wıesnet, Die verratene Versöh-
NUNg. Zum Verhältnis VOonNn Christentum un Strafe, Düsseldorf
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Auch unsere Gesellschaft ist nicht frei von 
der Verantwortung für die Eingriffe, die an 
Einzelnen körperlich (z. B. durch die Ver­
abreichung von Beruhigungsmitteln) und 
seelisch (z. B. durch gerichtlich angeord­
nete psychotherapeutische Maßnahmen) 
vorgenommen werden, und zwar nicht 
erst dort, wo diese Macht offensichtlich 
entgrenzt und damit in unrechtmäßiger 
Weise missbraucht wird.23 

Fragt man nun angesichts der fou­
caultschen Analysen nach der Aufgabe von 
Theologie und Kirche bzw. konkreter Seel ­
sorge, so gilt es zunächst, darauf zu ver­
weisen, dass diese Ambivalenz zur Kennt­
nis und ernst genommen werden muss. 
Theologie und (im speziellen Fall) Seel­
sorge im Gefängnis sollten - bei aller Wert­
schätzung der Bemühungen um einen hu­
manen Strafvollzug - nicht der Behaup­
tung eines umfassenden humanen Fort­
schritts in die Falle gehen. Die Errungen­
schaften der modernen Gesellschaften an­
zuerkennen, muss nicht zwangsläufig auch 
dazu führen, jegliche kritische Distanz 
gegenüber deren Schattenseiten - wie Fou­
cault sie unzweifelhaft und detailgenau 
darstellt - zu verlieren. Gleichzeitig gilt es, 
Grundlegendes aus der christlich-bibli­
schen Tradition zu erschließen und zur 
Geltung zu bringen, anstatt zentrale As­
pekte der christlichen Botschaft zuguns­
ten einer unkritischen Übernahme neuer, 

attraktiv( er) erscheinender Methoden aus 
den Humanwissenschaften über Bord zu 
werfen, wie dies zur Zeit nicht selten pas­
siert. Nur ein Beispiel dazu: So sehr es 
problematisch geworden sein mag, gerade 
im Gefängnis immer von Sünde und 
Schuld zu sprechen bzw. moralische Nor­
men zu wiederholen, so wenig angemessen 
ist es, diesen Aspekt zu ignorieren. Denn 
einerseits sind die Fragen nach der persön­
lichen Schuld, der eigenen Verantwortung 
und den unheilvollen Umständen, die zu 
einer Tat geführt haben (in theologischer 
Sprache: Erbsünde) für jede/n Gefange­
nein - wenigstens zu bestimmten Zeiten 
- höchst virulent, und es braucht dafür 
auch geeignete (sprich: theologisch kom­
petente) Ansprechpersonen, und ande­
rerseits beraubt man sich weitgehend der 
Möglichkeit, von Vergebung, Versöhnung 
und Gnade zu sprechen, die von Gott her 
jederzeit bereitsteht, auch wenn nach 
menschlichem Ermessen und nach 
menschlichen Möglichkeiten keine Wie­
dergutmachung zu erhoffen ist. Unter die­
ser Hinsicht ist es auch wichtig, Resozia­
lisierung nicht mit Versöhnung zu ver­
wechseln bzw. zu vermischen, wie dies zu­
weilen - in verständlicher Begeisterung 
über den Resozialisierungsgedanken - ge­
schah und wohl auch noch geschiehe' 
Denn es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass 
eine Gesellschaft nicht verzeihen kann, 

23 	 Wie etwa beim Tod eines Abschiebehäftlings im Flugzeug oder im Zuge der Verhaftung eines 
tobenden, weil verängstigen Asylwerbers. 

24 	 Vgl. Autoren wie z.B. E. Wiesnet, der in (berechtigter) Abhebung vom herkömmlichen Vergel­
tungsdenken versucht, Kirche und Theologie auf eine neue Schiene zu bringen, indem er den 
Versöhnungsgedanken - den er vom atl. "Tsedaka"-Begriff herleitet - als eigentlich christliche 
Botschaft in den Vordergrund stellt und Resozialisierung als Versöhnungsarbeit versteht. 
Wiesnet übersieht dabei Folgendes: Einerseits kritisiert er zwar, die Kirche habe über Jahrhun­
derte das (gesellschaftliche) Vergeltungs mo deli gestützt und gefördert; andererseits setzt er 
aber genauso fraglos voraus, das gegenwärtige Gefängnis- bzw. Resozialisierungsmodell sei so 
menschenfreundlich, dass die Kirche hier wiederum in völlig unkritischer übernahme der ent­
sprechenden Maximen mitmachen soll und kann. (Vgl. Eugen Wiesnet, Die verratene Versöh­
nung. Zum Verhältnis von Christentum und Strafe, Düsseldorf 1980.) 
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sondern höchstens wWIe ın früheren Zei- se1ts gılt CS, neben dem Bemühen, AauUus

ten vergelten, vernichten, ausschließen christlicher Überzeugung einen Beitrag D

oder WIEe gegenwärtig einschließen, aktuellen und drängenden Fragen der Ge-
umformen, resozialısieren. Wirkliche Ver- waltprävention DZW. Zur Konfliktlösung
gebung obliegt letztlich der na (jOttes
und kann ın menschlich-individuellem Weiterführende Liıteratur:
Verzeihen ansatzweıse csichtbar und erleh- Michel Foucault, Überwachen und Strafen
bar werden. Aber dieses menschliche Ver- Die Geburt des Gefängnisses, Frank-
zeihen etwa des Opfers seiınem Täter BC- rt/M '1995 Detailreiche Analyse der
enüber würde zu einen erfordern. Entstehung des Gefängnissystems,
dass nach einer traftat Täter und Opter Verarbeitung umfangreicher historischer
gemeinsam und mıt Hilfe Dritter) nach Belegmaterialien, aUus der Perspektive und
einer Form der Wiedergutmachung suchen ıIn der Sprache französıscher Gegenwarts-
önnen), und 65 kannn zu anderen nicht philosophie.,
per ec und Gericht verordnet werden. Udo Rauchfleisch, Begleitung und era-

Somit bleibt ımmer eın est VON Un- pIeE straffälliger Menschen, Maiınz 1996
verfügbarkeit, der höchst bedeutsam 1st. Eın Beispiel für die CENC Verwobenheit von

Wenn N bei en Resozialisierungsbemü- seelsorglichem Bemühen mıiıt psychothe-
hungen die großen Respekt Von Seiten rapeutischen Ansätzen, die Zur Zeıt
der Kırche verdienen, weil sıe VOTN Vergel- ist
tungsdenken Abstand nehmen) immer
wieder isserfolge gibt, INaßg das ZWäarTr für eisten, auch verborgene Gewaltstrukturen
jene, die der Resozialisierungsarbeit be- erkennen und benennen. Im Hın-
teiligt sınd, enttäuschend SeUN, aber 6S ıst 1C auf die Fragen des Strafvollzugs
eın Hınweils darauf, dass sich menschliches meınt 1es VOT allem, auf die liınden Fle-
Leben bei er Kontrolle und 1ssens- cken eines sıch als human verstehenden
ansammlung über eın Individuum letzt- Strafvollzugs achten und Alternativen
lıch nıcht ın strengen und noch die bei BENAUCTEN Hinsehen urchaus
fassenden Disziplinierungsmechanismen tinden sind “* InS espräc bringen
einfangen Jässt Vielmehr liegt das en
und CNICKSAa. eines Menschen 1in (‚ottes
Hand, Was auch bedeutet, dass aller Die Autorin: Mag Christine Drexler, geb
Zwänge die reiheit des/der Einzelnen nıe- 1970, verheiratet, ultter einer Tochter:
mals restlos suspendiert ıst b7zw. werden Studium: Katholische Fachtheologıe und
kann Aufgabe der Theologie ıst 05 mithin, Selbstständige Religionspädagogik; beruf-
einerseits darauf hinzuwelsen, ass CS Nalv liche Tätigkeit: re in der Gefäng-
ware, glauben, Gewalt ob sı1e DU of- nisseelsorge SOWIE Miıtarbeıit im Referat Ge-
fen trıtt oder strukturell verborgen fangenenpastoral der Diözese Linz, = ft
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sondern höchstens - wie in früheren Zei­
ten - vergelten, vernichten, ausschließen 
oder - wie gegenwärtig - einschließen, 
umformen, resozialisieren. Wirkliche Ver­
gebung obliegt letztlich der Gnade Gottes 
und kann in menschlich-individuellem 
Verzeihen ansatzweise sichtbar und erleb­
bar werden. Aber dieses menschliche Ver­
zeihen - etwa des Opfers seinem Täter ge­
genüber - würde zum einen erfordern, 
dass nach einer Straftat Täter und Opfer 
gemeinsam (und mit Hilfe Dritter) nach 
einer Form der Wiedergutmachung suchen 
(können), und es kann zum anderen nicht 
per Recht und Gericht verordnet werden. 

Somit bleibt immer ein Rest von Un­
verfügbarkeit, der höchst bedeutsam ist: 
Wenn es bei allen Resozialisierungsbemü­
hungen (die großen Respekt von Seiten 
der Kirche verdienen, weil sie vom Vergel­
tungsdenken Abstand nehmen) immer 
wieder Misserfolge gibt, mag das zwar für 
jene, die an der Resozialisierungsarbeit be­
teiligt sind, enttäuschend sein, aber es ist 
ein Hinweis darauf, dass sich menschliches 
Leben - bei aller Kontrolle und Wissens­
ansammlung über ein Individuum -letzt ­
lich nicht in strengen und noch so um­
fassenden Disziplinierungsmechanismen 
einfangen lässt. Vielmehr liegt das Leben 
und Schicksal eines Menschen in Gottes 
Hand, was auch bedeutet, dass trotz aller 
Zwänge die Freiheit des/der Einzelnen nie­
mals restlos suspendiert ist bzw. werden 
kann. Aufgabe der Theologie ist es mithin, 
einerseits darauf hinzuweisen, dass es naiv 
wäre, zu glauben, Gewalt - ob sie nun of­
fen zutage tritt oder strukturell verborgen 
bleibt - könnte durch menschliche Maß­
nahmen und Institutionen endgültig zum 
Verschwinden gebracht werden. Anderer­

seits gilt es, neben dem Bemühen, aus 
christlicher überzeugung einen Beitrag zu 
aktuellen und dräng~~den Fragen der Ge­
waltprävention bzw. zur Konfliktlösung zu 
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leisten, auch verborgene Gewaltstrukturen 
zu erkennen und zu benennen. Im Hin­
blick auf die Fragen des Strafvollzugs 
meint dies vor allem, auf die blinden Fle­
cken eines sich als human verstehenden 
Strafvollzugs zu achten und Alternativen ­
die bei genauerem Hinsehen durchaus zu 
finden sind 25 - ins Gespräch zu bringen. 
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